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Gesetz zu dem Vertrag 
zwischen dem Land Baden~Württemberg 

und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Änderung 

rischen Eidgenossenschaft zur Änderung der Untersee­
fischereiordnung und dem Protokoll von demselben Tag 
wird zugestimmt. Der Vertrag und das Protokoll werden 
nachstehend veröffentlicht. 

der Unterseefischereiordnung 

Vom 11. Februar 1992 

Der Landtag hat am 30. Januar 1992 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem am 19. November 1991 unterzeichneten Vertragzwi­
schen dem Land Baden-Württemberg und der Schweize-

Artikel 2 

Das Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Baden­
Württemberg und der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft über die Fischerei im Untersee und Seerhein 
(Unterseefischereiordnung) vom 25. April 1978 (GBI. 
S.210), zuletzt geändert dureh Artikel 18 der 3. Anpas­
sungsverordnung vom 13. Februar 1989 (GBI. S. 101), 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 3 erhält folgende Fassung: 

,,§3 

Das Ministerium Ländlicher Raum (Ministerium) 
wird ermächtigt, 

1. die von den Bevollmächtigten gemäß § 8 Abs. 5 
und 6 der Unterseefischereiordnung vereinbarte 
Beschränkung der ErteiIung von Berufsfischerkar­
ten, 

2. den von den Bevollmächtigten gemäß § 26 Abs. 2 
der Unterseefischereiordnung vereinbarten Be­
wirtschaftungsplan 

durch Rechtsverordnung in Kraft zu setzen und für 
verbindlich zu erklären.". 

2. § 4 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, daß Berufs­
fischer und Sportfischer ihre Fänge aufzuzeichnen 
und die Aufzeichnungen der zuständigen Stelle zu 
übergeben haben. Dabei kann die Verwendung 
von Formblättern vorgeschrieben werden.". 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

4. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a einge­
fügt: 

,,2a. entgegen § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 der 
Unterseefischereiordnung als Sport­
fischer die Fischerei gewerbsmäßig aus­
übt,". 

b) In Nummer 3 werden die Worte "als Sportfischer" 
durch die Worte "mit Sportfischergeräten" ersetzt. 

c) In Nummer 4 werden die Worte "des § 15" durch 
die Worte "der §§ 15 bis 15 c" ersetzt. 

d) Nummer 6 erhält folgende Fassung: 

,,6. als Berufsfischer einer Vorschrift des § 17 
Abs. 1 und 3 der Unterseefischereiordnung 
über Zeitraum, Ort und Art der Verwendung 
der Reihenangel oder einer gemäß § 17 Abs. 2 
der Unterseefischereiordnung vom Landrats­
amt Konstanz ausgesprochenen Untersagung 
zuwiderhandelt," . 

e) In Nummer 12 werden die Worte "eines gekenn­
zeichneten Reises" durch die Worte "der von vor­
schriftsmäßig gekennzeichneten Wehrpfählen um­
grenzten Fläche" ersetzt. 

f) In Nummer 16 werden die Worte "Schonzeiten 
und Mindestmaße" durch die Worte "Schonzeiten, 
Mindestmaße und sonstige Einschränkungen" er­
setzt. 

g) Nummer 17 erhält folgende Fassung: 

,,17. entgegen § 26 Abs. 4 der Unterseefischerei­
ordnung unbefugt Fische einsetzt,". 

h) Nach Nummer 17 wird folgende Nummer 17a ein­
gefügt: 

,,17 a. entgegen § 26 Abs. 5 der Unterseefische­
reiordnung als Köderfische andere als im 
Bodensee gefangene Weißfische verwen­
det," . 

i) In Nummer 18 werden die Worte "entgegen § 27 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 der Unterseefische­
reiordnung ohne Genehmigung den Laichfisch­
fang ausübt" durch die Worte "entgegen § 27 
Abs. 1 und 2 Satz 1 der Unterseefischereiordnung 
den Laichfischfang ohne Bewilligung oder unter 
Verstoß gegen die in der Bewilligung festgesetzten 
Maßgaben ausübt" ersetzt. 

j) Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 18a ein­
gefügt: 

,,18a. entgegen § 27 Abs. 4 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 2 der Unterseefischereiord­
nung den in einer Bewilligung für Sonder­
fänge festgesetzten Maßgaben zuwider­
handelt,". 

k) In Nummer 19 werden nach den Worten "die beim 
Fischfang gebrauchten Fanggeräte" die Worte 
"und Hilfsmittel" eingefügt. 

I) Nummer 20 erhält folgende Fassung: 

,,20. entgegen § 30 Abs. 1 der Unterseefischerei­
ordnung Netze oder Reusen verwendet, die 
nicht ordnungsgemäß plombiert sind, oder 
Netze oder Reusen nach der Plombierung 
einer Behandlung unterzieht, die geeignet ist, 
die Maschenweite zu verändern,". 

m) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a ein­
gefügt: 

,,20a. entgegen § 30 Abs. 3 und 4 der Untersee­
fischereiordnung ein Fanggerät oder seine 
Lage nicht kennzeichnet, " . 

n) In Nummer 21 werden das Komma am Ende ge­
strichen und folgende Worte angefügt: "oder als 
Berufsfischer mehr Netze oder Reusen mit sich 
führt, als gleichzeitig verwendet werden dürfen," . 

0) Nach Nummer 21 wird folgende Nummer 21 a ein­
gefügt: 

,,21 a. einer nach § 38Abs. 1 oder 2 der Untersee­
fischereiordnung ergangenen Anordnung 
des Landratsamts Konstanz nicht Folge 
leistet," . 

p) In Nummer 22 werden nach den Worten ,,§ 3" die 
Worte "Nr. 2" und nach den Worten ,,§ 6 Abs. 1" 
die Worte "oder 2" eingefügt. 

Artikel 3 

Das Ministerium Ländlicher Raum wird ermächtigt, den 
Wortlaut des Gesetzes zu dem Vertrag zwischen dem 



Nr.5 GB1.1992 83 

Land Baden-Württemberg und der Schweizerischen Eid­
genossenschaft über die Fischerei im Untersee und See­
rhein (Unterseefischereiordnung) in der sich aus diesem 
Gesetz ergebenden Fassung sowie den Wortlaut der Un­
terseefischereiordnung und des Protokolls vom 2. No­
vember 1977 bekanntzumachen und Unstimmigkeiten 
des Wortlauts des Gesetzes zu beseitigen. 

Artikel 4 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seinerVerkündung 
in Kraft. 

(2) DerTag, an dem derVertragzur Änderung der Unter­
seefischereiordnung nach seinem Artikel 3 sowie das Pro­
tokoll in Kraft treten, ist im Gesetzblatt bekanntzuge­
ben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTIGART, den 11. Februar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL SCHLEE DR. SCHULTZ-HECTOR 
DR.OHNEWALD MAYER-VORFELDER 

SCHÄFER 
DR. SCHÄUBLE 

DR. VETTER 
BAUMHAUER 

GOLL 

Vertrag 

SCHAUFLER 
DR.EYRICH 

WABRO 

zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft zur Änderung 
der Unterseefischereiordnung 

Das Land Baden-Württemberg und die 
Schweizerische Eidgenossenschaft 
sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Der Vertrag zwischen dem Land Baden-Württem­
berg und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
über die Fischerei im Untersee und Seerhein (Unter­
seefischereiordnung) vom 2. November 1977, geän­
dert durch Vereinbarungen der Bevollmächtigten 
vom 22. Juni 1983 und vom 13. November 1986, 
wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach,,§ 15 Fischerei mit Netzen" wird einge­
fügt: 

,,§ 15 a Fischerei mit Netzen: Niedere Netze 

§ 15 b Fischerei mit Netzen: Hohe Netze 

§ 15 c Setzen und Heben von Netzen". 

b) Die Überschrift des § 17 erhält folgende Fas­
sung: 

"Fischerei mit der Reihenangel". 

c) Die Überschrift des § 25 erhält folgende Fas­
sung: 

"Schonzeiten, Mindestmaße und sonstige 
Einschränkungen" . 

d) Die Überschrift des § 27 erhält folgende Fas­
sung: 

"Laichfischfang, Fang von Fischnährtieren 
und Sonderfänge". 

e) Die Überschrift des § 30 erhält folgende Fas­
sung: 

"Überprüfung und Kennzeichnung der Fang­
geräte". 

2. In § 3 Abs.2 Nr.2 werden die Worte "als Frei­
zeitbeschäftigung und zur Erholung" gestrichen. 

3. § 6 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Satz 1 Nr. 2 gilt sinngemäß auch für den Inha­
ber eines privaten Fischereirechts, der Einwoh­
ner einer der in Absatz 2 genannten Gemeinden 
ist und nicht die Voraussetzungen des § 8 Abs. I 
erfüllt. ". 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr.2 werden nach dem Wort 
"Abschlußprüfung" die. Worte "im Fachge­
biet Fischerei" eingefügt und der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Absatz 1 werden folgende Nummern ange­
fügt: 

,,3. nicht über ein Berufsfischerpatent an ei­
nem anderen Gewässer verfügt und 

4. eine mindestens einjährige Erfahrung im 
Bereich der Fluß- und Seenfischerei nach­
weist.". 

c) In Absatz 2 Nr.l werden nach den Worten 
"Absatz 1 Nr.2" die Worte "und 3" einge­
fügt. 

d) Es werden folgende Absätze angefügt: 
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,,(5) Die Bevollmächtigten können auf eine 
Dauer von bis zu fünf Jahren Regelungen 
darüber vereinbaren, daß Berufsfischerkarten 
nur in beschränkter Zahl erteilt werden dür­
fen, wenn dies zur Sicherstellung einer geord­
neten fischereilichen Bewirtschaftung, insbe­
sondere zur Erhaltung des Fischbestands, er­
forderlich ist. 

(6) Bei einer Regelung nach Absatz 5 sind fol­
gende Maßgaben zu berücksichtigen: Berufs­
fischer, denen bis zum Inkrafttreten der Re­
gelung eine Berufsfischerkarte erteilt war, 
kann die Berufsfischerkarte auf Grund der 
Beschränkung nicht versagt werden; für Be­
rufsfischer , die auch im übersee fischen, 
kann eine abweichende Regelung getroffen 
werden. Berufsfischer, die die Voraussetzun­
gen für die ErteiIung der Berufsfischerkarte 
erfüllen, jedoch wegen der Überschreitung 
der Höchstzahl keine Berufsfischerkarte er­
halten können, werden in der Reihenfolge ih­
rer erstmaligen Bewerbung auf eine Warteli­
ste gesetzt. Sie werden nach der zeitlichen 
Reihenfolge auf der Warteliste bei Unter­
schreitung der Höchstzahl berücksichtigt. 
Wird im Rahmen der Übergabe eines Fische­
reibetriebes auf einen in gerader Linie oder in 
der Seitenlinie bis zum dritten Grad Ver­
wandten oder Verschwägerten eine Berufs­
fischerkarte frei, so wird dem Betriebsnach­
folger ohne Rücksicht auf die Warteliste eine 
Berufsfischerkarte erteilt.". 

5. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Sportfischer-Jahreskarte wird demjeni­
gen erteilt, der die Fischerei mit Geräten nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 und nicht gewerbsmäßig aus­
üben will.". 

6. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Sportfischer-Monatskarte wird dem­
jenigen erteilt, der die Fischerei mit Geräten 
nach § 14 Abs. 2 Satz 1 und nicht gewerbsmä­
ßig ausüben will, auch wenn er nicht Einwoh­
ner einer der in § 6 Abs. 2 aufgeführten Ge­
meinden ist.". 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
"Monats" die Worte "ab Ausstellungsda­
tum" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Sie sind verpflichtet, sich beim Laichfisch­
fang und bei besonderen Hegernaßnahmen 
zu beteiligen.". 

b) Es wird folgender Absatz angefügt: 

,,(3) Von den Berufs- und Sportfischern kann 
verlangt werden, daß sie ihre Fangergebnisse 
melden.". 

8. § 15 wird durch folgende §§ 15 bis 15 cersetzt: 

,,§ 15 

Fischerei mit Netzen 

(1) Zur Fischerei mit Netzen dürfen verwendet 
werden: 

1. Niedere Netze nach § 15 a, 

2. hohe Netze nach § 15 b. 

Niedere Netze dürfen nur als Bodennetze, hohe 
Netze nur als Bodennetze oder verankerte 
Schwebnetze verwendet werden. 

(2) Beim Auslegen der Netze ist von den Netzen 
anderer Fischer bei niederen Netzen ein Abstand 
von 50 m, bei hohen Bodennetzen von 100 m 
und bei Schwebnetzen von 200 m einzuhalten. 
Ufer-zu-Ufer-Sätze dürfen ohne Abstand zuein­
ander gesetzt werden. 

(3) Weis se im Sinne der nachfolgenden Bestim­
mungen ist der Bereich vom Ufer bis zur Hal­
denkante. Wo die Haldenkante nicht ausgeprägt 
ist, ist dies der Bereich bis zur Wassertiefe von 
fünf Metern. 

§ 15 a 

Fischerei mit Netzen: Niedere Netze 

(1) Für niedere Netze gelten die nachstehenden 
Maße: 

1. Maschenweite: 34 bis 35 mm (Barschnetze), 
38 bis 39 mm, 
mindestens 50 mm; 

2. Netzlänge: höchstens 100 m; 

3. Netzhöhe: höchstens 2 m; 

4. Fadenstärke: mindestens 0,12 mm. 

(2) In einem Fischereibetrieb dürfen gleichzeitig 
verwendet werden: 
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1. höchstens zwölf niedere Netze mit einer 
Maschenweite von 34 bis 35 mm und 

2. höchstens sechs niedere Netze mit einer Min­
destmaschenweite von 50 mm. 

(3) Für die Verwendung niederer Netze gelten 
folgende Einschränkungen: 

1. Vom 1. Juni bis 31. Oktober dürfen sie nur 
auf der Weisse und, wo eine Haldenkante 
ausgeprägt ist, von dieser bis 200 m seewärts 
ausgelegt werden. 

2. Vom 1. November bis zur Freigabe des Laich­
fischfangs auf Felchen muß die Mindest­
maschenweite 60 mm betragen. 

3. Während der Barschschonzeit dürfen nur nie­
dere Netze mit einer Mindestmaschenweite 
von 50 mm verwendet werden. 

(4) Ab Ende der Felchenschonzeit bis 31. März 
dürfen an Stelle der entsprechenden Anzahl von 
Netzen mit 34 bis 35 mm Maschenweite höch­
stens vier Netze mit 38 bis 39 mm Maschenweite 
verwendet werden. 

§ 15 b 

Fischerei mit Netzen: Hohe Netze 

(1) Für hohe Netze gelten die nachstehenden 
Maße: 

1. Maschenweite: mindestens 42 mm; 

2. Netzlänge: 

3. Netzhöhe: 

höchstens 100 m; 

höchstens 5 m; 

4. Fadenstärke: mindestens 0,12 mm. 

(2) In einem Fischereibetrieb dürfen gleichzeitig 
höchstens sechs hohe Netze verwendet werden, 
die außerhalb der Weisse zu setzen sind. Wäh­
rend der Felchenschonzeit beträgt die Mindest­
maschenweite 60 mm. 

(3) Während der Hechtschonzeit ist zur Halden­
kante ein Mindestabstand von 100 m einzuhal­
ten; Netze mit mehr als 44 mm Maschenweite 
dürfen in dieser Zeit nur als Bodennetze gesetzt 
werden. 

(4) Außerhalb der Hechtschonzeit dürfen zusätz­
lich zu den in Absatz 2 genannten Netzen bis zu 
vier hohe Netze mit 60 mm Mindestmaschenwei­
te gesetzt werden, vom 15. Mai bis zum 30. Sep­
tember jedoch nur auf der Weisse. 
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§ 15 c 

Setzen und Heben VOll Netzen 

(1) Von Sonnenuntergang bis zwei Stunden vor 
Sonnenaufgang ist das Setzen und von Sonnen­
untergang bis Sonnenaufgang das Heben von 
Netzen untersagt. 

(2) Werden Netze im Sinne von § 15 a Abs. 1 
und § 15 b Abs.1 über Nacht ausgelegt (Über­
abendsatz), dürfen sie während der Sommerzeit 
frühestens ab 17.00 Uhr und vom Ende der Som­
merzeit bis zum 19. Dezember frühestens ab 
15.00 Uhr gesetzt werden und müssen am näch­
sten Tag bis spätestens 10.00 Uhr gehoben sein. 
Vom 1. November bis zum 15. Mai dürfen Netze 
außerhalb der Weisse und vom 1. Januar bis 
15. Mai auch diejenigen auf der Weis se über 
zwei Nächte und einen Tag gesetzt bleiben. Da­
bei dürfen vom 20. Dezember bis zum Beginn 
der Sommerzeit die Netze den ganzen Tag über 
gehoben und gesetzt werden, mit Ausnahme des 
Mittwochs, an dem sie bis spätestens 10.00 Uhr 
gehoben sein müssen und frühestens ab 15.00 
Uhr gesetzt werden dürfen. 

(3) Werden Netze über die erste Tageshälfte aus­
gelegt (Übermorgensatz), dürfen nur niedere 
Netze verwendet werden. Die Netze müssen bis 
spätestens 11.00 Uhr gehoben sein. Netze, die 
über diesen Zeitpunkt hinaus stehen, gelten als 
Treibsatz. Vorbehalten bleibt Absatz 2 Satz 3. 

(4) Im Überabendsatz und im Übermorgensatz 
müssen die Netze im rechten Winkel zur Hal­
denkante gesetzt werden; ausgenommen hiervon 
sind 

1. die Fischerei östlich der Linie Fehrenhorn-
Ermatinger Landesteg, 

2. der Treibsatz, 

3. der Ufer-zu-Ufer-Satz, 

4. auf der Weisse Netze mit einer Mindest­
maschenweite von 60 mm. 

(5) Zum Treiben auf Fische dürfen hohe Netze 
mit 60 mm Mindestmaschenweite und niedere 
Netze verwendet werden (Treibsatz). Mit dem 
Treiben darf frühestens ab Sonnenaufgang be­
gonnen werden. Es dürfen höchstens vier Netze 
verwendet werden. Die Netze dürfen nicht län­
ger als vier Stunden stehen und müssen während 
der Sommerzeit spätestens um 16.00 Uhr und 
außerhalb der Sommerzeit spätestens um 14.00 
Uhr gehoben sein. 
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(6) Werden Netze so ausgelegt, daß sie von der­
selben Uferseite ausgehen und dorthin wieder 
zurückkehren (Ufer-zu-Ufer-Satz), dürfen hier­
für nur höchstens sechs niedere Netze verwendet 
werden. Die Netze müssen nach dem Ausfi­
schen, spätestens jedoch bis Sonnenuntergang, 
gehoben sein. Innerhalb des Ufer-zu-Ufer-Satzes 
ist die Zahl der verwendeten Netze nicht be­
schränkt. Zum Ausfischen der umschlossenen 
Fische darf zusätzlich ein Zugnetz mit höchstens 
100 m Länge und einer Mindestmaschenweite 
von 34 mm (Wättle) verwendet werden. Das 
Wättle darf nicht mit Maschinenantrieb gezogen 
werden.". 

9. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die Reusen dürfen ein Leitfach von höch­
stens 20 m Länge und höchstens 1 m Höhe 
sowie Flügel mit einer Länge von je höch­
stens 10m und einer Höhe von je höchstens 
1 m besitzen.". 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Zwischen Sonnenuntergang und Son­
nenaufgang ist das Setzen und Heben von 
Reusen untersagt.". 

10. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort ,,(Grund­
schnur)" gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird Satz 1 gestrichen und das 
Wort "Grundschnüre" durch das Wort "Rei­
henangeln" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Worte ,,§ 15 Abs.9" 
durch die Worte ,,§ 16 Abs. 5" ersetzt. 

11. In § 18 Abs.2 Satz 2 wird die Uhrzeit ,,23.00 
Uhr" durch die Uhrzeit ,,24.00 Uhr" ersetzt. 

12. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr.2 werden nach den Worten 
"mit einem" die Worte "ständig beaufsichtig­
ten" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte ,,§ 15 Abs.9" 
durch die Worte,,§ 16 Abs. 5" ersetzt. 

13. In § 20 Abs.l Satz 2 werden die Worte ,,§ 15 
Abs. 7" durch die Worte ,,§ 15 Abs. 2" ersetzt. 

14. § 21 Abs. 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Ausübung der Fischerei innerhalb der von 
vorschriftsmäßig gekennzeichneten Wehrpfäh-

len umgrenzten Fläche ist nur dem Eigentümer 
des Reises oder solchen Personen gestattet, de­
nen der Eigentümer eine schriftliche Ermächti­
gung erteilt hat.". 

15. § 22 Abs. 1 wird wie folgt ge faßt: 

,,(1) Die Zeitpunkte für Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang im Sinne dieser Fischereiord­
nung ergeben sich aus der nachfolgenden Auf­
stellung: 

Monat Sonnen- Sonnen-
untergang 'aufgang 

Januar 17.30 Uhr 7.30 Uhr 

Februar 18.00 Uhr 7.00 Uhr 

März außerhalb der 
Sommerzeit 19.00 Uhr 5.00 Uhr 

März während der 
Sommerzeit 20.00 Uhr 6.00 Uhr 

April 21.00 Uhr 5.30 Uhr 

Mai 22.00 Uhr 5.00 Uhr 

Juni 22.00 Uhr 4.30 Uhr 

Juli 22.00 Uhr 5.00 Uhr 

August 21.00 Uhr 5.30 Uhr 

September während 
der Sommerzeit 20.00 Uhr 6.30 Uhr 

September außerhalb 
der Sommerzeit 19.00 Uhr 5.30 Uhr 

Oktober 19.00 Uhr 6.30 Uhr 

November 18.00 Uhr 7.00 Uhr 

Dezember 17.00 Uhr 7.30 Uhr 

Nachtzeit ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang 
und Sonnenaufgang.". 

16. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten 
"die Reusen" die Worte "und Reihenangeln" 
eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

"An Fronleichnam ist das Setzen des Über­
abendsatzes zulässig.". 

c) In Absatz 3 werden die Worte ,,17. Juni" 
durch die Worte ,,1. August, am 3. Oktober" 
ersetzt. 
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17. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Schonzeiten, Mindestmaße und sonstige 
Einschränkungen" . 

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Für die nachgenannten Fischarten gelten 
folgende Schonzeiten und Mindestmaße: 

Fischart Schonzeit 

Aal keine 

Äsche 1. Februar bis 
30. April 

Barsch 15 Tage nach beson-
derer Festsetzung 

Felchen 15. Oktober bis 
(einschl. 20. Dezember 
Gangfisch) 

Forellen 1. Oktober bis 
31. Dezember 

Hecht 15. März bis 15. Mai 

Wels keine 

Zander keine 

Edelkrebs 1. Oktober bis 
31. Juli 

Steinkrebs 1. Oktober bis 
31. Juli 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

Mindest­
maß 

50cm 

30 cm 

30cm 

35 cm 

40 cm 

100 cm 

35 cm 

12 cm 

8 cm". 

,,(5) Die Tagesfangzahl für Sportfischer ist 
beim Felchen auf 10 Stück und beim Barsch 
auf 50 Stück begrenzt. Gefangene Brachsen 
und mit der Angel gefangene Barsche sind 
anzulanden." . 

18. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr.4 wird das Wort "uner­
wünschter" durch das Wort "bestimmter" er­
setzt. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Der künstliche Fischeinsatz darf nur mit 
Einwilligung eines von den Vertragsstaaten 
bestellten Fischereiaufsehers vorgenommen 
werden. Zur Vermeidung der Verschleppung 
von übertragbaren Fischkrankheiten und zur 

Erhaltung der genetischen Identität des 
Fischbestands dürfen nur solche Fische ein­
gesetzt werden, die aus Fortpflanzungsmate­
rial aus dem Bodensee erbrütet worden sind, 
sofern die Bevollmächtigten nicht etwas an­
deres vereinbaren. Der Einsatz nicht einhei­
mischer Fisch- und Krebsarten darf nur im 
Einvernehmen beider Vertragsstaaten vorge­
nommen werden; dies gilt auch für Fische 
heimischer Arten, die durch biotechnische 
oder gentechnische Eingriffe in ihrem Erbgut 
verändert wurden.". 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Als Köderfische dürfen nur im Bodensee 
gefangene Weißfische verwendet werden.". 

19. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Laichfischfang, Fang von Fischnährtieren 
und Sonderfänge". 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Bewilligung kann unter Bedingungen 
erteilt oder mit Auflagen verbunden, außer­
dem können darin Abweichungen von den 
Vorschriften der §§ 15 bis 15 c festgelegt wer­
den.". 

c) Folgender Absatz 4 wird eingefügt: 

,,(4) Die in § 12 Abs. 1 genannten Behörden 
können den Berufsfischern Bewilligungen für 
Sonderfänge erteilen, insbesondere für Hege­
maßnahmen nach § 14 Abs. 1 Satz 2. Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 3 sind sinngemäß anzu­
wenden.". 

d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Ab­
sätze 5 und 6. 

20. In § 29 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 werden nach den 
Worten "die beim Fischfang gebrauchten Fang­
geräte" die Worte "und Hilfsmittel" eingefügt. 

21. § 30 erhält folgende Fassung: 

,,§ 30 

Überprüfung und Kennzeichnung der Fanggeräte 

(1) Netze und Reusen dürfen nur verwendet wer­
den, wenn sie den Vorschriften entsprechen und 
vom zuständigen Fischereiaufseher plombiert 
worden sind. Der Erwerber eines bereits plom­
bierten Fanggerätes darf dieses nur verwenden, 
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wenn es vom zuständigen Fischereiaufseher neu 
plombiert worden ist. Wird ein plombiertes 
Fanggerät entwendet oder kommt es abhanden, 
ist der Verlust unverzüglich dem zuständigen Fi­
schereiaufseher anzuzeigen. Nach der Plombie­
rung dürfen die Netze und Reusen keinerlei Be­
handlung unterzogen werden, durch welche die 
bei den einzelnen Fanggeräten vorgeschriebenen 
Höchst- oder Mindestmaße über- oder unter­
schritten werden. Ergibt eine spätere Nachprü­
fung, daß ein Netz oder eine Reuse nicht mehr 
den Vorschriften entspricht, sind die Plomben zu 
entfernen. Vor dem Anschlagen können Netze 
nach der Prüfung der Maschenweite, Höhe und 
Fadenstärke vom staatlichen Fischereiaufseher 
vorplombiert werden. 

(2) Die Maschenweite der Netze ist in nassem 
Zustand zu ermitteln, indem die Fäden von je­
weils 10 seitlich nebeneinanderliegenden Ma­
schenreihen über eine Höhe von 5 Maschen zu­
sammengefaßt und mit einem Gewicht von 1 kg 
belastet werden. Die Mindestmaschenweite ist 
eingehalten, wenn der Durchschnitt der gemes­
senen Maschenschenkel das Maß der Mindest­
maschenweite ergibt oder übersteigt. In nassem 
Zustand ist ein Netz, wenn es unmittelbar vor 
der Messung während mindestens 12 Stunden 
gewässert wurde. 

(3) Netze, Reusen und Reihenangeln müssen mit 
der Anschrift oder den Anfangsbuchstaben des 
Namens des Besitzers oder mit einer sonstigen, 
nicht verwechselbaren, der Fischereiaufsicht an­
gezeigten Kennzeichnung versehen sein. Bei 
Netzen und Reihenangeln ist die Kennzeich­
nung an den Bauchen anzubringen. 

(4) Die Lage der Netze, Reusen und Reihenan­
geln ist ausreichend zu kennzeichnen. Die schiff­
fahrtsrechtlichen Bestimmungen bleiben unbe­
rührt. 

(5) Ausgelegte oder mitgeführte Netze und Reu­
sen, die nicht nach Absatz 1 plombiert sind, sind 
von den Fischereiaufsehern zu beschlagnahmen. 
Ausgelegte Netze, Reusen und Reihenangeln, 
die nicht nach Absatz 3 gekennzeichnet sind, 
können von den Fischereiaufsehern beschlag­
nahmt werden. Beschlagnahmte Geräte sind der 
nach § 35 für die Verfolgung von Zuwiderhand­
lungen gegen diesen Vertrag zuständigen Behör­
de zu übergeben.". 

22. § 31 wird folgender Satz angefügt: 

"Berufsfischer dürfen nur so viele Netze und 
Reusen mit sich führen, wie gleichzeitig verwen­
det werden dürfen.". 

23. § 33 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei gelegentlicher Verhinderung des Mitglieds 
tritt das Ersatzmitglied als Stellvertreter ein.". 

24. § 34 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden nach den Worten ,,§ 4 
Abs. 2," die Worte ,,§ 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1," 
eingefügt sowie die Worte ,,20 Abs. 2" durch 
die Worte ,,§ 20 Abs. 1 Satz 2"und die Worte 
,,§ 30 Abs.l und 2" durch die Worte ,,§ 30 
Abs. 1,3 und 4" ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden die Worte ,,§ 27 Abs. 1 
Satz 1, Abs.2 Satz 1 und Abs.4" durch die 
Worte: ,,§ 27 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 und 
5" ersetzt. 

25. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "zwei 
Deutsche Mark/zwei Schweizerfranken und 
höchstens zwanzig Deutsche MarkIzwanzig 
Schweizerfranken" durch die Worte "zehn 
Deutsche Mark/zehn Schweizerfranken und 
höchstens fünfundsiebzig Deutsche Mark/ 
fünfundsiebzig Schweizerfranken " ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "fünf 
Deutsche Mark/fünf Schweizerfranken" 
durch die Worte "zwanzig Deutsche Mark/ 
zwanzig Schweizerfranken" ersetzt. 

26. In § 37 Abs. 1 wird die Nummer 4 durch folgen­
de Nummern ersetzt: 

,,4. in § 24 hinsichtlich der verbotenen Fanggerä­
te und Fangmethoden; 

5. in § 25 hinsichtlich der Fischarten, Schonzei­
ten und Mindestmaße sowie der sonstigen 
Einschränkungen; 

6. 1ll § 30 hinsichtlich der Überprüfung und 
Kennzeichnung der Fanggeräte.". 

27. In § 40 werden die Worte "der Berufsfischer" 
gestrichen. 

28. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) In § 41 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "bisher" 
durch die Worte "bis zum 31. Dezember 
1978" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Übergangsbestimmungen 

(1) Unplombierte Netze und Reusen dürfen läng­
stens bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach In-
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krafttreten dieses Vertrages verwendet werden. Dies 
gilt auch für Netze, die bisher zulässig waren, jedoch 
nach diesem Vertrag nicht mehr zulässig sind. 

(2) Berufsfischern, die während der letzten fünf Jah­
re vor Inkrafttreten dieses Vertrags sowohl im über­
see als auch im Untersee gefischt haben, kann wei­
terhin neben einem Berufsfischerpatent für den 
übersee eine Berufsfischerkarte für den Untersee er­
teilt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt am ersten Tage des dritten Ka­
lendermoml.ts in Kraft, nachdem die Vertragsstaaten 
einander die Erfüllung der verfassungsmäßigen Vor­
aussetzungen für das Inkrafttreten mitgeteilt haben. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten diesen Vertrag un­
terschrieben. 

Geschehen in zwei Urschriften in deutscher Sprache. 

StuttgartiBern, den 19. November 1991 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Arnold 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

B. Bählen 

Protokoll 
zu dem Vertrag 

zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
zur Änderung der Unterseefischereiordnung 

vom 19. November 1991 

Ergänzend zu dem Vertrag haben die Vertragspar­
teien folgendes vereinbart: 

1. Nummer 1 des Protokolls vom 2. November 1977 
erhält folgende Fassung: 

,,1. Die in der Unterseefischereiordnung enthalte­
nen Zeitangaben gelten auch bei Anwendung 
der Sommerzeit; die Vorstellzeit ist nicht zu 
berücksichtigen." . 

2. Die Bevollmächtigten werden den Wortlaut der 
Unterseefischereiordnung in der sich aus der Än­
derung ergebenden Fassung gemeinsam festlegen. 

Die Vertragsparteien werden die Neufassung be­
kanntmachen. 

Geschehen in zwei Urschriften in deutscher Sprache. 

StuttgartiBern, den 19. November 1991 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Arnold 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft: 

B. Böhlen 

Gesetz zur Änderung 
des Landesjustizkostengesetzes 

Vom 11. Februar 1992 

Der Landtag hat am 30. Januar 1992 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landesjustizkostengesetzes 

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 
25. März 1975 (GBL S. 261, ber. S. 580), zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 19. November 1991 (GBl. 
S. 681), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Das Klammerzitat ,,(RGBL I S. 357)" wird ersetzt 
durch die Worte ,,(Justizverwaltungskostenord­
nung - JVKostü, RGBl. I S. 357)". 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

,,§ 4 

Gebührenjestsetzung in Hinterlegungssachen 

In Hinterlegungssachen setzt bei den Rahmenge­
bühren nach Nummer 3.1 des Gebührenverzeich­
nisses die Hinterlegungsstelle, bei den Rahmenge­
bühren nach den Nummern 3.3 und 3.4 des Ge­
bührenverzeichnisses die Stelle, die über die Be­
schwerde zu entscheiden hat, die Höhe der Ge­
bühr fest.". 

3. Nach § 4 werden die folgenden §§ 4 a und 4 b ein­
gefügt: 

,,§ 4 a 

Auslagen in Hinterlegungssachen 

In Hinterlegungssachen werden als Auslagen er­
hoben 

1. die Auslagen nach den §§ 4 und 5 JVKostü, 
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2. die Beträge, die bei der Umwechslung von 
Zahlungsmitteln nach § 7 Abs. 2 der Hinterle­
gungsordnung oder bei der Besorgung von Ge­
schäften nach § 10 der Hinterlegungsordnung 
an Banken oder an andere Stelle zu zahlen 
sind, 

3. Schreibauslagen für Abschriften, die anzuferti­
gen sind, weil ein Antrag auf Annahme nicht 
in der erforderlichen Anzahl von Stücken vor­
gelegt ist. 

§4b 

Kostenerhebung in Hinterlegungssachen 

(1) Die Kosten in Hinterlegungssachen werden 
bei der Hinterlegungsstelle angesetzt. 

(2) Zuständig für Entscheidungen nach § 13 
JVKostO ist das Amtsgericht, bei dem die Hinter­
legungssteIle eingerichtet ist. Das gleiche gilt für 
Einwendungen gegen Maßnahmen nach Absatz 3 
Nr. 2 und 3. 

(3) Im übrigen gilt für die Kosten in Hinterle­
gungssachen abweichend von der Justizverwal­
tungskostenordnung folgendes: 

1. Zur Zahlung der Kosten sind auch die emp­
fangsberechtigte Person, an die oder für deren 
Rechnung die Herausgabe verfügt ist, sowie 
diejenige Person verpflichtet, in deren Interes­
se eine Behörde um die Hinterlegung ersucht 
hat. 

2. Die Kosten können der Masse entnommen 
werden, soweit es sich um Geld handelt, das in 
das Eigentum des Landes übergegangen ist. 

3. Die Herausgabe hinterlegter Sachen kann von 
der Zahlung der Kosten abhängig gemacht 
werden. 

4. Die Vorschriften in den Nummern 1 bis 3 sind 
auf Kosten, die für das Verfahren über Be­
schwerden erhoben werden, nur anzuwenden, 
soweit diejenige Person, der die Kosten dieses 
Verfahrens auferlegt sind, empfangsberechtigt 
ist. 

5. Kosten sind nicht zu erheben oder, falls sie er­
hoben sind, zu erstatten, wenn auf Grund des 
§ 116 Abs.l Nr. 4und des § 116 ader Strafpro­
zeßordnung hinterlegt ist, um eine beschuldig­
te Person mit der Untersuchungshaft zu ver­
schonen und die beschuldigte Person rechts­
kräftig außer Verfolgung gesetzt oder freige­
sprochen oder das Verfahren gegen sie einge­
stellt wird; ist der Verfall der Sicherheit rechts­
kräftig ausgesprochen, so werden bereits erho­
bene· Kosten nicht erstattet. 

Nr.5 

6. Ist bei Vormundschaften sowie Betreuungen, 
Pflegschaften für Minderjährige und in den 
Fällen des § 1667 BGB auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung oder Anordnung des Vormund­
schaftsgerichts hinterlegt, gilt Nr.92 Abs. 1 
Satz 1 der Kostenordnung entsprechend. 

7. Die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung 
der Kosten hindert das Land nicht, nach den 
Nummern 2 und 3 zu verfahren. 

8. § 3 JVKostO findet keine Anwendung.". 

4. In § 5 Abs.l werden nach dem Wort "Gerichts­
barkeit" das Komma und die Worte "die Gerich­
te für Arbeitssachen" gestrichen. 

5. § 7 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Gerichtskosten, nach § 130 Abs. 1 der Bundesge­
bührenordnung für Rechtsanwälte auf die Lan­
deskasse übergegangene Ansprüche und sonstige 
Ansprüche nach § 1 Abs.l Nr.5 bis 9 der Justiz­
beitreibungsordnung können gestundet werden, 
wenn ihre sofortige Einziehung mit besonderen 
Härten für den Zahlungspflichtigen verbunden 
wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird.". 

6. Das Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 1 Abs. 2) 
erhält folgende Fassung: 

Gebührenverzeichnis 

Nr. Gegenstand 

1 

2 

Feststellungserklärung nach 
§ 1059 a Nr. 2, § 1059 e, 
§ 1092 Abs. 2, § 1098 Abs. 3 
des Bürgerlichen Gesetz­
buches 

Schuldnerverzeichnis 
Erteilung von Abschriften 
und Auszügen 
nach den Allgemeinen Vor­
schriften des Bundesmini­
sters der Justiz vom 1. August 
1955 (Bundesanzeiger 
Nr. 156 vom 16. August 1955 
S.2) 

Anmerkung: 
Neben der Gebühr für die 
Erteilung des Auszuges wer­
den Schreibauslagen nicht er­
hoben. 

"Anlage 
(zu § 1 Abs. 2) 

Gebühren 

50 bis 
750 DM 

0,50 DMje 
Eintragung, 
mindestens 
15DM 
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Nr. Gegenstand 

Bei laufender Erteilung von 
Auszügen sind von den 
Amtsgerichten, die im Jahre 
voraussichtlich nicht mehr 
als 100 Eintragungen mitzu-
teilen haben, die Gebühren 
in der Regel nicht für jeden 
Auszug besonders anzuset-
zen, sondern erst am Schluß 
des Rechnungsjahres einheit-
lich abzurechnen. Dabei ist 
die Mindestgebühr nur dann 
zu erheben, wenn innerhalb 
des Abrechnungszeitraumes 
nicht mehr als 30 Eintragun-
gen mitgeteilt worden sind. 

3 Hinterlegungssachen 

3.1 Hinterlegung von Wertpapie-
ren, sonstigen Urkunden, 
Kostbarkeiten und von un-
verändert aufzubewahrenden 
Zahlungsmitteln (§ 7 Abs. 2 
Satz 1 der Hinterlegungsord-
nung) in jeder Angelegenheit, 
in der eine besondere An-
nahmeverfügung ergeht 

3.2 Anzeige gemäß § 11 Satz 2 
-der Hinterlegungsordnung 

Anmerkung: 
Neben der Gebühr für die 
Anzeige werden nur die Aus­
lagen nach § 137 Nr. 2 der 
Kostenordnung erhoben. 

3.3 Zurückweisung der Be­
schwerde 

3.4 Zurücknahme der 
Beschwerde 

Artikel 2 

Gebühren 

IS bis 
SOODM 

15DM 

15 bis 
500 DM 

15 bis 
125 DM". 

Aufhebung von Vorschriften, Übergangsregelung 

(1) Die §§ 24 bis 26 der Hinterlegungsordnung vom 
10. März 1937 (RGBl. I S. 285) werden aufgehoben. 

(2) Soweit in einer HinterJegungssache bereits Ge­
bühren nach § 24 in Verbindung mit § 26 Nr.7 der 
Hinterlegungsordnung erhoben wurden, sind sie auf 
die Gebühr, die nach Nummer 3.1 des Gebührenver­
zeichnisses zu erheben ist, anzurechnen. 

Artikel 3 

N eubekann tmachung 
des Landesjustizkostengesetzes 

Das Justizministerium wird ermächtigt, den Wort­
laut des Landesjustizkostengesetzes in der nach Arti­
kel 1 geltenden Fassung neu bekanntzumachen und 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen; dabei 
kann auch die Paragraphenfolge geändert werden. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1992 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTIGART, den 11. Februar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

ThUFEL WEISER SCHLEE 
DR. SCHULTZ-HECfOR VON ThOTHA DR. ÜHNEWALD 

MAYER-VORFELDER 
DR.VETTER 
BAUMHAUER 

SCHAUFLER 
DR.EYRICH 

WABRO 

SCHÄFER 
DR.ScHÄUBLE 

GOLL 

Gesetz zur Änderung 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 

Vom 11. Februar 1992 

Der Landtag hat am 30. Januar 1992 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 21. Ju­
ni 1977 (GBI. S. 227), zuletzt geändert durch § 36 des 
Landesdatenschutzgesetzes vom 27. Mai 1991 (GBI. 
S. 277), wird wie folgt geändert: 

In § 80 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 

"Erledigt sich der Widerspruch auf andere Weise, so 
wird über die Kosten nach billigem Ermessen ent­
schieden; der bisherige Sachstand ist zu berücksichti­
gen .... 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTI'GART, den 11. Februar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL WEISER 
DR. SCHuuz-HECTOR VON ThOTHA 

MAYER-VORFELDER SCHAUFLER 
DR. VEITER DR. EYRICH 

BAUMHAUER WABRO 

SCHLEE 
DR. ÜHNEWALD 

SCHÄFER 
DR. SCHÄUBLE 

GOLL 

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Aufnahme 

und Unterbringung von Asylbewerbern 

Vom l1.Februar 1992 

Der Landtag hat am 30. Januar 1992 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Asylbewerber-Unterbringungsgesetzes 

Das Asylbewerber-Unterbringungsgesetz vom 12. De­
zember 1988 (GBI. S.400), geändert durch Gesetz 
vom 9. Juli 1991 (GBI. S. 467), wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die von einer Gemeinde bereits aufgenom­
menen und untergebrachten Asylbewerber, 30 
vom Hundert der Kapazität einer staatlichen 
Sammelunterkunft sowie die Kapazität einer Be­
zirksstelle für Asyl werden angerechnet. Eine Ge­
meinde hat die Zahl der bei Errichtung oder Ver­
größerung einer Sammelunterkunft oder einer Be­
zirksstelle von ihr untergebrachten Asylbewerber 
weiter unterzubringen, soweit hierdurch ihre Auf­
nahmequote nach Absatz 1 nicht überschritten 
wird. Das gilt auch bei Abschluß eines Asylver­
fahrens. Andere Ausländer, die das Land aus hu­
manitären Gründen aufgenommen hat und die 
ein Asylverfahren nicht durchlaufen haben, wer­
den für zwei Jahre ab der Übernahme und der 
Unterbringung durch eine Gemeinde angerech­
net.". 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absät­
ze 1 und 2. 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3. 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Die Kapazität einer staatlichen Sammel­
unterkunft, die am 29. Februar 1992 betrieben 
wurde und bei Inkrafttreten des Zweiten Ge­
setzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewer­
bern noch betrieben wird, wird für zwei Jahre 
ab Inkrafttreten dieses Änderungsgesetzes zur 
Hälfte angerechnet.". 

Artikel 2 

Neufassung des Asylbewerber­
Unterbringungsgesetzes 

Das Innenministerium wird ermächtigt, den Wort­
laut des Asylbewerber-Unterbringungsgesetzes in der 
im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fas­
sung bekanntzumachen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über den 
kommunalen Finanzausgleich 

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich 
in der Fassung vom 26. September 1991 (GBI. S. 658) 
wird wie folgt geändert: 

§ 30 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. der in den zentralen Aufnahmestellen für 
Flüchtlinge und Aussiedler sowie den Bezirks­
stellen für Asyl untergebrachten Personen". 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUITGART, den 11. Februar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL WEISER SCHLEE 
DR. SCHULTZ-HECTÜR VON ThÜTHA DR. ÜHNEWALD 

MAYER-VORFELDER 
DR.VEITER 

BAUMHAUER 

SCHAUFLER 
DR.EYRICH 

WABRO 

SCHÄFER 
DR. SCHÄUBLE 

GüLL 
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Verordnung der Landesregierung zur 
Regelung von Zuständigkeiten und Verfahren 

nach dem Bundesentschädigungsgesetz 
(Zuständigkeits- und Verfahrensordnung zum 
Bundesentschädigungsgesetz - ZVO-BEG) 

Vom 28. Januar 1992 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 184 Abs.1 des Bundesentschädigungsgesetzes in der 
Fassung vom 29. Juni 1956 (BGBI.I S.562), 

2. § 2 Abs.4 des Gesetzes über die Errichtung des 
Landesamtes für Besoldung und Versorgung Baden­
Württemberg in der Fassung vom 22. Oktober 1991 
(GBl. S. 646): 

§ 1 

(1) Oberste Landesbehörde im Sinne des Bundesent­
schädigungsgesetzes ist das Finanzministerium. 

(2) Oberste Entschädigungsbehörde und Entschädi­
gungsbehörde im Sinne des Bundesentschädigungsgeset­
zes ist das Landesamt für Besoldung und Versorgung. 

§2 

Das Landesamt für die Wiedergutmachung wird aufge­
löst. Seine Aufgaben und die bei ihm anhängigen Ver­
fahren gehen auf das Landesamt für Besoldung und Ver­
sorgung über. 

§3 

(1) Das Land Baden-Württemberg wird vertreten 

1. im Verfahren vor dem Landgericht (Entschädigungs­
kammer) und vordem Oberlandesgericht (Entschädi­
gungssenat) durch das Landesamt für Besoldung und 
Versorgung, 

2. im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (Entschädi-
gungssenat) durch das Finanzministerium. 

(2) In sonstigen gerichtlichen Verfahren und in förmli­
chen Verfahren vor den Verwaltungsbehörden wird das 
Land Baden-Württemberg durch das Landesamt für Be­
soldung und Versorgung vertreten. 

§4 

Die Zuständigkeits- und Verfahrensordnung zum Bun­
desentschädigungsgesetz vom 28. November 1967 (GBL 
S.269) wird aufgehoben. 

§ 5 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1992 in Kraft. 

STUTTGART, den 28.Januar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 
vON1'ROTHA 
SCHAUFLER 
DR.EYRICH 

SCHLEE DR. SCHULTZ-HECTOR 
DR.OHNEWALD MAYER-VORFELDER 

SCHÄFER DR. VETTER 
DR. SCHÄUBLE BAUMHAUER 

WABRO GOLL 

Bekanntmachung 
der Landesregierung über die Änderung 

der Satzung der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg 

Vom 11. Februar 1992 

Auf Grund von § 13 Abs.1 des Gesetzes über die Lan­
deskreditbank Baden-Württemberg vom 11.April 1972 
(GBi. S.129) wird die Satzung der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg vom 1O.Mai 1971 (GBl. S.174), 
zuletzt geändert durch die Bekanntmachung vom 12. De­
zember 1988 (GBl. S.404), wie folgt geändert: 

Artikel 1 

1. In § 1 Absatz 1 wird der Satz 2 gestrichen. 

2. In § 5a Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 
1, Absatz 4, Absatz 5 und Absatz 6 wird die Kurzbe­
zeichnung »LKB-FA« durch die Kurzbezeichnung 
»LAKRA« ersetzt. 

3. In § 5 a Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz ange­
fügt: 

»Die im Rahmen der Förderungsaufgaben gewährten 
Kredite dürfen grundsätzlich nur im nachrangigen Be­
reich abgesichert werden.« 

4. Nach § 5a wird folgender § Sb eingefügt: 

»§ Sb 

Sächsische Aufbaubank 

(1) Als Teil der Landeskreditbank ist eine rechtlich 
unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
dem Namen Sächsische Aufbaubank (SAß) errichtet 
worden. Die Sächsische Aufbaubank ist eine Zweig­
anstalt der Landeskreditbank Baden-Württemberg. 

(2) Die Sächsische Aufbaubank führt im Auftrag des 
Freistaates Sachsen öffentliche Förderprogramme 
durch. Dazu zählen insbesondere die folgenden Pro­
gramme: 

Wirtschaftsförderung, 

Wohnungs- und Städtebauförderung, 

- Landwirtschaftsförderung. 

(3) Die Sächsische Aufbaubank elfüllt ihre Förde­
rungsaufgaben insbesondere durch zinsverbilligte 
Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften und sonstige Ge­
währleistungen, die auf der Grundlage von Gesetzen 
und Richtlinien des Bundes, des Freistaates Sachsen 
und der Sächsischen Aufbaubank gewährt werden. 
Die im Rahmen der Förderungsaufgaben gewährten 
Kredite dürfen grundSätzlich nur im nachrangigen Be­
reich abgesichert werden. 
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(4) Nach Maßgabe der Geschäftsverteilung des Vor­
stands führen ein oder mehrere Mitglieder des Vor­
stands der Landeskreditbank die Geschäfte der Säch­
sischen Aufbaubank. 

(5) Die Sächsische Aufbaubank ist betriebswirtschaft­
lich und organisatorisch von den anderen Teilen der 
Landeskreditbank Baden-Württemberg getrennt. 

(6) Die Sächsische Aufbaubank führt eigene Bücher 
und erstellt entsprechend den für die Landeskredit­
bank Baden-Württemberg geltenden Grundsätzen ei­
nen gesonderten Jahresabschluß.« 

Artikel 2 

Diese Satzungsänderung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTIGART, den 11. Februar 1992 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 
vON1'ROTHA 

SCHÄFER 
DR. SCHÄUBLE 

SCHLEE DR. SCHuLTz-HECTOR 
DR.OHNEwALD 

DR.VETTER 
BAUMHAUER 

SCHAUFLER 
DR.EYRICH 

WABRO 

Verordnung des 
Wissenschaftsministeriums zur Änderung der 

Zulassungszahlenverordnung-PH 1991/92 

Vom 23. Januar 1992 

Auf Grund von §§ 3 und 5 des Hochschulzulassungsge­
setzes vom 14. Juli 1986 (GBl. S.226) wird nach Anhö­
rung der Pädagogischen Hochschulen verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die 
Festsetzung von Zulassungszahlen an den Pädago­
gischen Hochschulen im Wintersemester 1991/92 und im 
Sommersemester 1992 vom 27. Mai 1991 (GBl. S.361) 
wird wie folgt geändert: 

§ 3 werden folgende Sätze angefügt: 

»Ist an einer Pädagogischen Hochschule nach Abschluß 
aller Vergabeverfahren für das Wintersemester 1991/92 
in einem Studiengang die Zahl der eingeschriebenen Stu­
dienanfänger kleiner als die festgesetzte Zulassungszahl 
(Anlage, Spalte 5), so sind die für das Sommersemester 
1992 festgesetzten Zulassungszahlen (Anlage, Spalte 6) 
insgesamt im Umfang dieser Differenz zu erhöhen. Da­
bei kann eine Umschichtung vom Studiengang Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen - Schwerpunkt Haupt­
schule (Anlage, lfd. Nr. 2) in die Studiengänge Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen - Schwerpunkt Grund-

schule (Anlage, lfd. Nr. 1) und Lehramt an Realschulen 
(Anlage, lfd. Nr. 3) vorgenommen werden.« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

STUTIGART, den 23. Januar 1992 vON1'ROTHA 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg über das Natur- und 

Landschaftsschutzgebiet 
))Ochsenberg-Litzelstetten « 

Vom 29. November 1991 

Auf Grund von §§ 21,22,58 und 64 des Naturschutzge­
setzes (NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (GBl. S.654), 
zuletzt geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 
19. November 1991 (GBl. S. 701), und der §§ 22 und 33 
des Landesjagdgesetzes (U agdG) in der Fassung vom 
20. Dezember 1978 (GBl. 1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 näher bezeichne­
ten Flächen auf dem Gebiet der Stadt Löffingen, Land­
kreis Breisgau-Hochschwarzwald, werden zum Natur­
schutzgebiet erklärt. 

(2) Die in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 näher bezeichne­
ten Flächen auf dem Gebiet der Stadt Löffingen, Land­
kreis Breisgau-Hochschwarzwald, werden zum Land­
schaftsschutzgebiet erklärt. 

(3) Das Naturschutzgebiet und das Landschaftsschutz­
gebiet führen die gemeinsame Bezeichnung »Ochsen­
berg-Litzelstetten «. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von insgesamt 
rund 60 ha und besteht aus der Teilfläche »Ochsenberg« 
mit einer Größe von rund 48 ha und der Teilfäche »Lit­
zelstetten« mit einer Größe von rund 12 ha. Die Teilflä­
che »Ochsenberg« urnfaßt Teile der Gewanne »Kreuz­
buck«, »Ochsenberg«, »Wanne« und» Wiesenberg« der 
Gemarkung Löffingen sowie Teile der Gewanne »Emit« 
und »Im Hinteren Emit« der Gemarkung Seppenhofen, 
die Teilfläche »Litzelstetten« umfaßt Teile des Gewan­
nes »Litzelstetten« der Gemarkung Löffingen mit den in 
der Anlage 1 aufgeführten Grundstücken nach dem 
Stand vom 14. August 1987. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ins­
gesamt rund 70 ha und besteht aus zwei Teilflächen, die 
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an das Naturschutzgebiet angrenzen und dieses um­
schließen, mit den in der Anlage 2 aufgeführten Grund­
stücken nach dem Stand vom 14. August 1987. 

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25 000 und in einer Karte 
im Maßstab 1 : 5000 rot eingetragen, die des Landschafts­
schutzgebietes grün. Die Karten sind Bestandteil der 
Verordnung. Die Verordnung mit den Anlagen 1 und 2 
sowie den Karten wird beim Regierungspräsidium Frei­
burg in Freiburg i. Br. und beim Landratsamt Breisgau­
Hochschwarzwald in Freiburg i. Br. auf die Dauer von 
drei Wochen, beginnend am achten Tag nach Verkün­
dung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während 'der Sprechzeiten öf­
fentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit den Anlagen 1 und 2 sowie den 
Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei den in 
Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stellen zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten 
niedergelegt. -

§ 3 

Schutzzweck 

(1) Wesentlicher Schutzzweck des Naturschutzgebietes 
ist die Erhaltung einer reizvollen Heckenlandschaft mit 
ausgeprägten Halbtrockenrasen und Sanmgesellschaf­
ten auf der Teilfläche »Ochsenberg « sowie die Erhaltung 
des Feuchtgebietes "Litzelstetten«, jeweils mit einer 
Vielzahl von seltenen, zum Teil vom Aussterben bedroh­
ten Tier- und Pflanzenarten in unterschiedlichen Le­
bensgemeinschaften. 

(2) Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die 
Sicherung des Naturschutzgebietes vor Beeinträchtigun­
gen aus der unmittelbaren Umgebung sowie die Erhal­
tung von Heckenstrukturen in der Umgebung der Teil­
fläche ,>Ochsenberg« des Naturschutzgebietes. 

§4 

Verbote im Naturschutzgebiet 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten, 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder 
der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzu­
führen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzuneh­
men, die den Wasserhaushalt des Gebietes verän­
dern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrift tafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen oder motor­
getriebene Schlitten zu benutzen, ausgenommen 
notwendige Fahrten zur Pflege von bestehenden Loi­
pen mit der Maßgabe, daß Loipen mit Fahrzeugen 
nicht präpariert werden dürfen, wenn wegen gerin­
ger Schneehöhe Pflanzen oder Boden geschädigt 
werden können; 

11. Feuer anzumachen; 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun­
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. die Teilfläche »Litzelstetten« zu betreten oder zu be­
fahren; 

14. auf der Teilfläche "Ochsenberg« 

a) Motorsport zu betreiben, 

b) Luftfahrzeuge, einschließlich Flugmodelle, zu 
betreiben, 

c) außerhalb von befestigten Wegen radzufahren. 

§ 5 

Verbote im Landschaftsschutzgebiet 

Im Landschaftsschuztzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die den Charakter des Gebietes verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck gemäß §'3 Abs.2 zuwider­
laufen, insbesondere wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig ge­
stört, 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 

4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die na­
türliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise be­
einträchtigt wird oder 

5. eine Beeinträchtigung im Naturschutzgebiet gemäß 
§ 4 Abs. 1 herbeigeführt wird. 
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§ 6 

Erlaubnisvorbehalt im LandschaJtsschutzgebiet 

(1) Handlungen, die den Charakter des Gebiets verän­
dern oder dem besonderen Schutzzweck gemäß § 3 
Abs.2 zuwiderlaufen können, bedürfen der schriftlichen 
Erlaubnis der höheren Naturschutzbehörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende 
Handlungen: 

1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Lan­
desbauordnung in der jeweils geltenden Fassung 
oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen; 

2. Errichtung von Einfriedungen; 

3. Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen 
Leitungen aller Art; 

4. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen, 
Kies, Sand, Lehm oder anderen Bodenbestandteilen 
oder die Veränderung der Bodengestalt auf andere 
Weise; 

5. Lagern von Gegenständen, soweit sie nicht zur zuläs­
sigen Nutzung des Grundstückes erforderlich sind; 

6. Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Plät­
zen oder anderen Verkehrswegen; 

7. Anlage von Stätten für Sport und Spiel, einschließ­
lich Motorsportanlagen ; 

8. Anlage von Flugplätzen; 

9. Betrieb von Motorsport sowie von motorgetriebe­
nen Schlitten; 

10. Aufstellen von Wohnwagen oder Verkaufsständen 
und das mehrtägige Zelten oder Abstellen von Kraft­
fahrzeugen; 

11. Anlage oder Änderung von Gewässern; 

12. Errichtung von Stegen; 

13. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder 
Schrifttafeln ; 

14. Neuaufforstungen, Anlage von Kleingärten oder die 
wesentliche Änderung der Bodennutzung auf andere 
Weise; 

15. Betreiben von Luftfahrzeugen, einschließlich Flug­
modellen; 

16. Beseitigung von wesentlichen Landschaftsteilen, ins-
besondere von Hecken. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung 
Wirkungen der in § 5 genannten Art nicht zur Folge hat 
oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingun­
gen abgewendet werden können. Sie kann mit Auflagen, 
unter Bedingungen, befristet oder widerrnflich erteilt 
werden, wenn dadurch erreicht werden kann, daß die 
Wirkungen der Handlung dem Schutzzweck nur unwe­
sentlich zuwiderlaufen. 

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vor­
schriften notwendige Gestattung ersetzt, wenn diese mit 
Zustimmung der höheren Naturschutzbehörde ergangen 
ist. 

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die 
nach anderen Vorschriften keiner Gestattung bedürfen, 
wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der hö­
heren Naturschutzbehörde ersetzt. Das gleiche gilt für 
Handlungen, die unter Leitung oder Betreuung staatli­
cher Behörden durchgeführt werden. 

§7 

Zulässige Handlungen 

Die §§ 4 bis 6 gelten nicht 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe, daß auf der Teilfläche »Litzelstetten« des 
Naturschutzgebietes Hochsitze und Futterstellen 
nicht errichtet werden dürfen; 

2. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsmäßigen 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke 
mit der Maßgabe, daß 

a) im Naturschutzgebiet die landwirtschaftliche Nut­
zung in der bisherigen Art und im bisherigen Um­
fang erfolgt und unzulässig sind: 

der Umbruch und die Düngung von Grünland, 

die Beweidung mit Ausnahme der Herbstschaf­
weide auf der 'in der Karte im Maßstab 1 : 5000 
nicht schraffierten Teilfläche »Qchsenberg« 
nach dem 30. September mit der Maßgabe, daß 
Pferchen und Koppelhaltung verboten sind; 

b) im Landschaftsschutzgebiet die an die Teilfläche 
"Litzelstetten« des Naturschutzgebietes angren­
zenden Grundstücke nicht umgebrochen werden 
dürfen; 

3. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsmäßigen 
Bewirtschaftung forstwirtschaftlicher Grundstücke; 

4. für die sonstige bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen, Wege 
und Plätze sowie der rechtmäßigerweise bestehenden 
Einrichtungen in der bisherigen Art und in dem bishe­
rigen Umfang sowie deren Unterhaltung und Instand­
setzung, sowie den erforderlichen Ausbau der L 170 
im Einvernehmen mit der höheren Naturschutzbe­
hörde und für das Herstellen von Fuß- und Radwegen 
sowie das Verlegen oder Ändern von Leitungen in ei­
nem zehn Meter breiten Streifen östlich der Landes­
straße L 170; 

5. für Pflegernaßnahmen, die VOll der höheren Natur­
schutzbehärde oder der von ihr beauftragten Stelle an­
geordnet oder ausdrücklich zugelassen worden sind; 

6. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 
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§8 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

(1) Im Naturschutzgebiet sind im Teilbereich »Ochsen­
berg« die Halbtrockenrasen unter Bewahrung der Hek­
ken gegen Verbuschung offenzuhalten und im Teilbe­
reich »Litzelstetten« die Feuchtbereiche abschnittsweise 
zu mähen. 

(2) Im übrigen gilt § 18 NatSchG. 

§9 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG Befreiung erteilt werden. 

§1O 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 64 Abs.l Nr.2 
NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. im Naturschutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verord­
nung verbotenen Handlungen vornimmt; 

2. im Landschaftsschutzgebiet entgegen § 22 Abs.3 
NatSchG in Verbindung mit § 5 dieser Verordnung 
eine Handlung vornimmt, die den Charakter des Ge­
bietes verändert oder dem besonderen Schutzzweck 
gemäß § 3 Abs. 2 dieser Verordnung zuwiderläuft; 

3. im Landschaftsschutzgebiet entgegen § 6 dieser Ver­
ordnung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis eine 
Handlung vornimmt, die den Charakter des Gebietes 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwi­
derlaufen kann. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 33 Abs.2 Nr.4 
LJagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
§ 7 Nr. 1 dieser Verordnung die Jagd ausübt. 

§11 

lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

FREIBURG 1. SR., den 29. November 1991 DR. SCHROEDER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 60 ades Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBl. S.654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19. November 1991 (GBl. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 NatSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg gel­
tend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. 

Anlage 1 
(zu § 2 Abs.l Satz 2) 

Verzeichnis 
der Grundstücke im Naturschutzgebiet 

»Ochsenberg-Litzelstettenll 
nach dem Stand vom 14. August 1987 

Gemarkung Löffingen: 

FIst. Nr. 1290 (Teil), 1301 (Teil), 1348, 1358 (Teil), 1375 
(Teil), 1393, 1394 (Teil), 1395, 1397, 1398, 1403, 1406 
(Teil), 1409 (Teil), 1410, 1410/1 (Teil), 1598 bis 1600, 
1602, 1602/1 bis 3, 1606, 1610 (Teil), 1610/1, 1617 
(Teil), 1619 (Teil), 1622, 1623 (Teil), 1624 bis 1626, 
1626/1, 1627, 1628, 1629 (Teil), 1630, 1646 (Teil), 1651 
(Teil), 1674 (Teil), 1693,1695 (Teil), 1698 bis 1701,1712 
und 1713 (Teil). 

Gemarkung Seppenhofen: 

Flst.Nr. 166,167,170,176 (Teil), 221 (Teil), 222 (Teil) 
und 225 (Teil). 

Verzeichnis 

Anlage 2 
(zu § 2 Abs.2) 

der Grundstücke im Landschaftsschutzgebiet 
>lOchsenberg-Litzelstetten« 

nach dem Stand vom 14. Au~ust 1987 

Gemarkung Löffingen: 

FIst.Nr. 1114 (Teil), 1119 (Teil), 1129, 1134 (Teil), 1136, 
1251 (Teil), 1288, 1290 (Teil), 1301 (Teil), 1302 (Teil), 
1316, 1325, 1336, 1358 (Teil), 1364, 1371 bis 1374, 1375 
(Teil), 1376, 1380, 1382 (Teil), 1394 (Teil), 1406 (Teil), 
1409 (Teil), 1579/8, 1608, 1609, 1610 (Teil), 1611, 1612, 
1616 (Teil), 1617 (Teil), 1619 (Teil), 1620, 1621, 1623 
(Teil), 1629 (Teil), 1631 bis 1639, 1646 (Teil), 1651 
(Teil), 1652, 1654, 1660, 1666, 1670, 1672, 1673, 1674 
(Teil), 1676, 1680, 1681, 1684, 1686, 1687, 1695 (Teil), 
1706,1707,1709,1711 und 1713 (Teil). 

Gemarkung Seppenhofen: 

FIst.Nr. 165 (Teil), 173 (Teil), 176 (Teil), 19712,221 
(Teil), 222 (Teil), 224, 225 (Teil), 232, 235, 240, 278 und 
282. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg über das Natur- und 

Landschaftsschutzgebiet 
}} Langensteiner Durchbruchstal « 

Vom 19. Dezember 1991 

Auf Grund von §§ 21, 22, 58 und 64 des Naturschutzge­
setzes (NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (GBl. S.654), 
zuletzt geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 
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19. November 1991 (GBL S. 701), und der §§ 22 und 33 
des Landesjagdgesetzes (LJagdG) in der Fassung vom 
20. Dezember 1978 (GBL 1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 Abs.1 näher bezeichneten Flächen auf 
dem Gebiet der Gemeinde Eigeltingen, Gemarkung Ei­
geltingen, und der Gemeinde Orsingen-Nenzingen, Ge­
markung Orsingen, Landkreis Konstanz, werden zum 
Naturschutzgebiet erklärt. 

(2) Die in § 2 Abs.2 näher bezeichneten Flächen auf 
dem Gebiet der Gemeinde Orsingen-Nenzingen, Ge­
markung Orsingen, Landkreis Konstanz, werden zum 
Landschaftsschutzgebiet erklärt. 

(3) Das Naturschutzgebiet und das Landschaftsschutz­
gebiet führen die gemeinsame Bezeichnung »Langen­
steiner Durchbruchstal«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
42 ha. Es besteht aus zwei Teilgebieten und umfaßt nach 
dem Stand vom 12. November 1990 

auf dem Gebiet der Gemeinde Eigeltingen, Gemarkung 
Eigeltingen, das Grundstück Flst.-Nr. 1559; 

auf dem Gebiet der Gemeinde Orsingen-Nenzingen, 
Gemarkung Orsingen, die Grundstücke Flst.-Nrn. 
2404, 2405, 2406 (teilweise), 2427 (teilweise), 2428 
(teilweise) sowie Flst.-Nrn. 907,913/1,914/2 und 2321 
( teilweise) . 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 
rund 12,6 ha. Es umfaßt nach dem Stand vom 12. No­
vember 1990 auf dem Gebiet der Gemeinde Orsingen­
Nenzingen, Gemarkung Orsingen, die Grundstücke 
Flst.-Nrn. 2401 (teilweise), 2402, 2403, 240712, 2420, 
2420/1, 2427 (teilweise) und 2428 (teilweise). 

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000 und in einer Flur­
karte im Maßstab 1: 5000 rot eingetragen, die Grenzen 
des Landschaftsschutzgebietes grün. Die Karten sind 
Bestandteil der Verordnung. Die Verordnung mit Kar­
ten wird beim Regierungspräsidium Freiburg in Freiburg 
LBr. und beim Landratsamt Konstanz in Konstanz auf 
die Dauer von drei Wochen, beginnend am achten Tag 
nach Verkündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Wesentlicher Schutzzweck des Naturschutzgebietes 
ist die Erhaltung des »Langensteiner Durchbruchstal« 
als 

1. einzigartiges erdgeschicht~ches Dokument, das in sei­
ner Eigenart und Schönheit von besonderer Bedeu­
tung für die Bodensee-Hegau-Landschaft ist; 

2. Lebensraum für eine Vielzahl seltener Pflanzenarten 
und Pflanzengesellschaften. 

(2) Wesentlicher Schutzzweck des Landschaftsschutzge­
bietes ist die Sicherung des Naturschutzgebietes und die 
Verwirklichung des Schutzzweckes gemäß Absatz 1. 

§4 

Verbote im Naturschutzgebiet 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder 
der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzu­
führen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzuneh­
men, dic den Wasserhaushalt des Gebietes verän­
dern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen oder motor­
getriebene Schlitten zu benutzen; 

11. außerhalb von eingerichteten und gekennzeichneten 
Feuerstellen Feuer anzumachen; 
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12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun­
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. an den Felswänden zu klettern; 

14. das Betreiben von Modellflugzeugen sowie das Star­
ten und Landen mit Ultra-Leichtflugzeugen, Hänge­
gleitern, Gleitsegeln und'ähnlichen Fluggeräten. 

§5 

Verbote im Landschaftsschutzgebiet 

In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 
oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, ins­
besondere wenn dadurch 

1. eine Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes ge­
mäß § 4 Abs. 1 herbeigeführt werden kann, 

2. der Naturhaushalt geschädigt, 

3. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig ge­
stört, 

4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die na­
türliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise be­
einträchtigt oder 

5. der Naturgenuß oder der besondere Erholungswert 
der Landschaft beeinträchtigt wird. 

§6 

Erlaubnisvorbehalt für das Landschaftsschutzgebiet 

(1) Handlungen, die den Charakter des Gebietes verän­
dern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen 
können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der unte­
ren Naturschutzbehörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende 
Handlungen: 

1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Lan­
desbauordnung in der jeweils geltenden Fassung 
oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen; 

2. Errichtung von Einfriedigungen; 

3. Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen 
Leitungen aller Art; 

4. Abbau, Entnahme oder Einbringen von Steinen, 
Kies, Sand, Lehm oder anderen Bodenbestandteilen 
oder die Veränderung der Bodengestalt auf andere 
Weise; 

5. Lagern von Gegenständen, soweit sie nicht zur zuläs­
sigen Nutzung des Grundstücks erforderlich sind; 

6. Anlage oder Veränderung von Straßen, Wegen, Plät­
zen oder anderen Verkehrswegen; 

7. Anlage oder Veränderung von Stätten für Sport und 
Spiel, einschließlich Motorsportanlagen; 

8. Anlage oder Veränderung von Flugplätzen; 

9. Betrieb von Motorsport; 

10. Aufstellen von Wohnwagen oder Verkaufsständen 
außerhalb der zugelassenen Plätze und das mehrtä­
gige Zeiten oder Abstellen von Kraftfahrzeugen; 

11. Anlage, Beseitigung oder Änderung von fließenden 
oder stehenden Gewässern; 

12. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder 
Schrifttafeln ; 

13. Kahlschlag von Wald auf einer Fläche von mehr als 
4ha; 

14. Neuaufforstungen, Umwandlungen von Wald, An­
lage von Kleingärten oder die wesentliche Änderung 
der Bodennutzung auf andere Weise; 

15. Beseitigung oder Änderung von wesentlichen Land-
schaftsbestandteilen. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung 
Wirkungen der in § 5 genannten Art nicht zur Folge hat 
oder solche Wirkungen durch Auflagen oder Bedingun­
gen abgewendet werden können. Sie kann mit Auflagen, 
unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt 
werden, wenn dadurch erreicht werden kann, daß die 
Wirkungen der Handlungen dem Schutzzweck nur un­
wesentlich zuwiderlaufen. 

(4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vor­
schriften notwendige Gestattung ersetzt, wenn diese mit 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde ergangen 
ist. 

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die 
nach anderen Vorschriften keiner Gestattung bedürfen, 
wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der un­
teren Naturschutzbehärde ersetzt. Das gleiche gilt für 
Handlungen, die unter Leitung oder Betreuung staatli­
cher Behörden durchgeführt werden. 

§7 

Zulässige Handlungen 

Die §§ 4 bis 6 gelten nicht 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd; 

2. für die ordnungsmäßige forstwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art, im bisherigen Umfang und in 
der bisherigen Intensität mit der Maßgabe, daß 

a) bei forstlichen Pflegemaßnahmen einheimische, 
standortgemäße Laubgehölze gefördert werden; 

b) bei der Verjüngung stabile, laubholzreiche Misch­
bestände begründet werden. 

3. für die ordnungsmäßige landwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art, im bisherigen Umfang und in 
der bisherigen Intensität; 

4. für die sonstige, bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen und 
Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehenden Ein­
richtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
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Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandset­
zung; 

5. für Pflegemaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle an­
geordnet werden; 

6. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§ 8 

Befreiungen 

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach 
§ 63 NatSchG Befreiung erteilt werden. 

(2) Für Befreiungen im Landschaftsschutzgebiet ist die 
untere Naturschutzbehörde zuständig. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne yon § 64 Abs.1 Nr. 2 NatSchG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. in dem Naturschutzgebiet eine der nach § 4 dieser 
Verordnung verbotenen Handlungen vornimmt; 

2. in dem Landschaftsschutzgebiet entgegen § 22 Abs. 3 
NatSchG in Verbindung mit § 5 dieser Verordnung 
Handlungen vornimmt, die den Charakter des Gebie­
tes verändern odel' dem besonderen Schutzzweck zu­
widerlaufen; 

3. entgegen § 6 dieser Verordnung ohne vorherige 
schriftliche Erlaubnis Handlungen vornimmt, die den 
Charakter des Gebietes verändern oder dem besonde­
ren Schutzzweck zuwiderlaufen können. 

§1O 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Regierungsprä­
sidiums Freiburg über das Naturschutzgebiet »Langen­
steiner Durchbruchstal« vom 28. Januar 1986, verkündet 
am 18. März 1986 im Gesetzblatt von Baden-Württem­
berg (GBi. S.51), außer Kraft. 

FREIBURG 1. BR., den 19. Dezember 1991 DR. SCHROEDER 

Verkündungsbinweis: 

Gemäß § 60 ades Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBi. S. 654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19. November 1991 (GBI. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 NatSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungspräsidium Freiburg gel­
tend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe über das Naturschutzgebiet 

» Hacksberg und Steckental « (Weil der Stadt, 
Grafenau, Ostelsheim, Landkreise Böblingen 

undCalw) 

Vom 20. Dezember 1991 

Auf Grund von §§ 21,58 und 64 des Naturschutzgesetzes 
(NatschG) vom 21. Oktober 1975 (GBI. S.654), zuletzt 
geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 19. Novem­
ber1991 (GBI. S. 701), und der§§ 22 und 33 des Landes­
jagdgesetzes (LJagdG) in der Fassung vom 20.Dezem­
ber 1978 (GBI. 1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinden Weil der Stadt, Grafenau (Landkreis 
Böblingen) und Ostelsheim (Landkreis Calw) werden 
zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet 
führt die Bezeichnung »Hacksberg und Steckental«. 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
160 ha (60 ha Regierungsbezirk Karlsruhe, 100 ha Re­
gierungsbezirk Stuttgart). Es umfaßt folgende Grund­
stücke: 

a) auf dem Gebiet der Gemeinde Weil der Stadt, 

Gemarkung Weil der Stadt die Grundstücke 
Flst. Nrn. 6494/2 und 3; 

Gemarkung Schafuausen Flst.Nrn. 2669, 2725/2, 
2726/1 und 4 und 6, 2753, 2753/1,2754-275711 und 
2,2981 (Bgl.), 2981/1 und 3 und 4und 5; E.B. 1,2; 
FW 18, 21; H. Str. 2/4,215; 

b) auf dem Gebiet der Gemeinde Grafenau, 

Gemarkung DätzingenFlsL Nrn. 210, 212 (tw.), 255, 
256/1 (tw.), 270 (tw.), 271, 271/1,297 (tw.), 315, 
317,318, 335,337,340,342-348/1 und 2, 
349-351, FW 4/2,33; 

c) auf dem Gebiet der Gemeinde Ostelsheim 

Flst.Nrn. 475, 476,477/1-4,478/1-3,591,593,594, 
604,605,60611 und 2, 610, 611 (tw.), 613 (tw.), 614, 
615,672/2,769/1 und 2, 791/1 und 2, 792, 793-795, 
801,802,804,807,808,809,818,816-823,83211 und 
2,829/1 und 2, 837-839, 847, 842-844,858,859,8601 
1 und 2, 864-869, 875, 876, 877 (tw.), 903,904,925 
(tw.), 929/1 (tw.), 1003, 1004, 1005, 1006, 1009, 1012 
(tw.), 1018, 1029/1-3, 1030, 1031/1 und 2, 1032, 
1034/1-3, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039/1-3, 
1040-1044, 104511 und 2, 1046, 1047, 1048, 1051, 
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1052-1054, 1061, 1062, 1066, 1067/1 und 2, 1070, 
1071,1076,1077,1078,1098,1099,1110,1101,1102, 
1109/2,1110/1 (tw.), 1113/1-3,1114,111511 und2, 
1116-1130,1142,1466/1; E.-B. 111,1/2; 

FW2, 27, 28, 33, 46/1, 47, 49, 50 (tw.), 52, 54 (tw.), 
78, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126 (tw.), 209; 
Vic.W. 1 (tw.), 4 (tw.), 9/1 (tw.), 9/2 (tw.). 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Über­
sichtskarte im Maßstab 1 : 25000 mit durchgezogener ro­
ter Linie und in fünf Detailkarten im Maßstab 1 : 2500 
mit durchgezogener roter, grau angescbummerter Linie 
eingetragen. Die Karten sind Bestandteil der Verord­
nung. Die Verordnung mit Karten wird beim Regie­
rungspräsidium Karlsrube und bei den Landratsämtern 
Calw in 7260 Calw, Vogteistraße 44 und Böblingen in 
7030 Böblingen, Parkstraße 16, auf die Dauer von zwei 
Wochen, beginuend am Tag nach Verkündung dieser 
Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich 
ausgelegt. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist naeh Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist die Erhaltung, Entwieklung und Pflege 
der unterschiedlichen Trockenbiotope mit den zahlrei­
chen typischen und gefährdeten Pflanzen und Tierarten, 
die Erhaltung der heterogen strukturierten Gebiete als 
Lebensraum für charakteristische und seltene Tierarten, 
insbesondere für Kleinsäuger, Vögel, Insekten, Spinnen 
und Weberknechte und die Sicherung der typischen 
Heckengäulandschaft . 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils gültigen Fassung zu errichten oder der 
Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüh­
ren; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. fließende oder stehende Gewässer zu schaffen, zu 
beseitigen, zu verändern sowie Entwässerungs- oder 

andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt des Gebietes verändern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen; 

11. außerhalb von eingerichteten und gekennzeichneten 
Feuerstellen Feuer anzumaehen oder zu unterhal­
ten, die Verbrennung von Gehölzschnitt ist zulässig; 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun-
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. die Wege zu verlassen; 

14. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; 

15. Flugmodelle oder Modellboote zu betreiben; 

16. Dauergrünland umzubrechen (die Umwandlung von 
Acker in Grünland ist zulässig); 

17. außerhalb von Aekerland Pflanzenbehandlungsmit­
tel zu verwenden; 

18. Gehölze, Hecken und Sträueher zu beseitigen oder 
zu zerstören, abgängige Bäume können durch ent­
sprechende Neupflanzungen ersetzt werden; 

19. zu reiten; 

20. Hunde frei laufen zu lassen; 

21. Christbaum- und Schmuckreisigkulturen und Vor­
ratspflanzungen von Sträuehern und Bäumen anzu­
legen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd, mit der 
Maßgabe, daß Fütterungs- und Kirrplätze nur auf Ak­
kerflächen und im Wald und Wild äcker nur auf Acker­
flächen angelegt werden, Jagdkanzeln und Hochsitze 
nur in herkömmlicher Holzbauweise und nicht inner­
halb von Feucht- und Trockenbiotopen errichtet wer­
den und die Fallenjagd sowie die Jagd auf Wald­
schnepfen unzulässig sind; 

2. für die ordnungsmäßige Hmdwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, aus­
genommen § 4, Abs. 2, NI'. 3,4,5,9, 11, 16 bis 18 und 
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21 (auf Ackerflächen ist die Aufbringung von Humus 
und Oberboden bis maximal 10 cm zulässig); 

3. für die ordnungsmäßige forstwirtschaftliehe Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit 
der Maßgabe, daß nur standortgemäße, heimische 
Gehölze gepflanzt werden, die Altholzbestände mög­
lichst langfristig zu erhalten sind, möglichst natürlich 
verjüngt wird, Kahlhiebe über 1 ha vermieden wer­
den, Altholzinseln gefördert und einzelne, sonnenex­
ponierte Tothölzer erhalten werden; auf § 17 Natur­
schutzgesetz wird hingeweisen; 

4. für die sonstige bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen und 
Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehenden Ein­
richtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung in Instandsetzung; 

5. für Pflegernaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle an­
geordnet werden; 

6. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen; 

7. für die Wiederaufnahme des Verkehrs auf der Eisen­
bahnstrecke Calw-Weil der Stadt einschließlich der 
dafür notwendigen Anlagen" (diese in Abstimmung 
mit der höheren Naturschutzbehörde). 

§6 

Schutz- und Pfiegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegernaßnahmen werden in einem Pflege­
plan oder durch Einzelanordnung festgelegt, soweit sie 
Wald betreffen im Einvernehmen mit der höheren Forst­
behörde. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG oder nach jagdrechtlichen Bestimmungen Be­
freiung erteilt werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.1 Nr.2 
NatSchG handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vor­
sätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 dieser Verord­
nung verbotenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.2 Nr.4 
UagdG handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vorsätz­
lich oder fahrlässig entgegen § 4 in Verbindung mit § 5 
Nr.1 dieser Verordnung die Jagd ausübt. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

§ 10 

Außerkrafttreten 

§ 1 Abs.1 Nr.12 (Abhang des Hacksbergs, Markung 
Dätzingen, Gemeinde Grafenau) der Verordnung des 
Landratsamtes BöbUngen über Landschaftsschutzge­
biete vom 10. Oktober 1974 (Böblinger Bote vom 
26. Oktober 1974) tritt außer Kraft. 

KARLSRUHE, den 20. Dezember 1991 DR.MILTNER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 60a des Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBI. S.654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19.November 1991 (GBI. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 NatSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
geltend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verlet­
zung begründen soll, ist darzulegen. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe über das Natur- und 

Landschaftsschutzgebiet 
» Köllbachtal mit Seitentälern « 

(Simmersfeld, Altensteig und Neuweiler, 
Landkreis Calw) 

Vom 20. Dezember 1991 

Auf Grund von §§ 21,22,58 und 64 des Naturschutzge­
setzes (NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (GBI. S.654), 
zuletzt geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 
19. November 1991 (GbI. S.701), und der §§ 22 und 33 
des Landesjagdgesetzes (UagdG) in der Fassung vom 
20. Dezember 1978 (GBI. 1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinden Simmersfeld, Altensteig und Neuweiler , 
Landkreis Calw, werden zum Natur- und Landschafts­
schutzgebiet erklärt. Das Gebiet führt die Bezeichnung 
»Källbachtal mit Seitentälern«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
122 ha. Es umfaßt auf dem Gebiet der Gemeinden Al­
tensteig, Simmersfeld und Neuweiler die Grundstücke 
Flst.Nrn.: 
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Gemeinde Altensteig (Gemarkungen Altensteig, 
Berneck, Homberg und Überberg) 

134/2, 155/2 und 3, 15611, 157, 158, 159, 159/1 und 2, 
160,161,16111-4,162,163,164,164/1 und 2,165,166, 
166/1 und 2,167,168,169,170,170/1 und 2,171/1 und 
2,172,172/1,173,174/1 und 2,175/1 und 2,176/1,2 
und 3,177/1,2 und 3, 178/1 und 2,179,197,19811-3, 
199/1 und 2, 200, 201/1 und 2, 202, 203, 204, 205, 206, 
207,208/1-3, 209-214/5, 223/1, 224, 228 tw, 247/2, 
248,24911 und 3,252/1,3 und 4, 253/1, 256/1, 2 und 6, 
257/1 und 3, 258/1, 260, 261,26211 und 3,263,264,265, 
266,267-270/2,271,273 tw, 275 tw, 276, 278 tw, 28011-3, 
283,284/3,285/1 und 3,28611 und 2, 287,288,28911-3, 
290/1-6, 291/1-4, 292/1-2, 293/1-2, 294, 29511-3, 
29611-2,406,40711 und 2, 408/1-8, 409, 410, 411, 41211 
und 2,413,435,457 (Feldwege), 495, FW 6 tw, 8 tw, 9/2 
tw, 11/3,22 tw, 433, 449, 455,457 tw, 467, 469, 470/1, 
472/1 und 2,473 tw, 474, 477,486,409/1,494,496, Vic. 
W. 8/3 tw, Vic. W. 8/4 tw, K 454 tw, 455 tw, 456 tw, 

Bach 1 und 2 tw, Bach 3 und 4, Zwerchbach (Bach 7), 
Bruderbach 526, Köllbach 520 und 502. 

Gemeinde Simmersfeld (Gemarkungen Aichhalden, 
Ettmannsweiler, Simmerfeld) 

122,12311 und 2, 12411 und 2 tw, 125, 126, 128, 130/2, 
132 tw, 133, 134, 134/1 und 2, 148/1 und 2, 149, 150, 
158-170,171,172/1-3,173,174,175,176,177,178tw, 
Vic. W. 1 tw, FW 6 tw, FW 9/2 tw, Bach 1 und 2 tw. 

Gemeinde Neuweiler (Gemarkung Zwerenberg) 

214/2-5,216,217-223, 

Köllbach 502 tw, Vic. W. 16 tw, 8/4 (K 4335 tw); 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 
rund 380 ha. 

Es urnfaßt die Gewanne (ganz oder teilweise) 

Gemeinde Altensteig 

Baierbach, Baierberg, Baiermühle, Bruderrain, Bruder­
berg, Brudertäle, Eichwald, Eulenloch, Herrenberg, 
Köllbachtal, Kölmlinsberg, Neuenäcker, Reute, Schau­
bach, Schillberg, Schloßberg, Seehalde, Tannwald, Un­
terer Tann, Winterhalde; 

Gemeinde Simmersfeld 

Bärloch, Brunnenwiesen, Bürklestal, Eulenloch, Köll­
bachtal, Kölmlinsberg, Lipfelwald, Lochäcker, Schau­
bach, Winterhalde; 

Gemeinde Neuweiler 

Berg, Köllbachtal, Schillberg, Tal. 

(3) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Über­
sichtskarte im Maßstab 1 : 25000 mit durchgezogener ro­
ter Linie und in 16 Detailkarten im Maßstab 1 : 2500 mit 
durchgezogener roter, grau angeschummerter Linie ein-

getragen. Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. 
Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungspräsi­
dium Karlsruhe und beim Landratsamt Calw auf die 
Dauer von zwei Wochen, beginnend am Tag nach Ver­
kündung dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kosten­
losen Einsicht durch jedermann während der Sprechzei­
ten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§ 3 

Schutz zweck 

Schutzzweck ist 

für das Naturschutzgebiet 

die Erhaltung, Entwicklung und Pflege der naturna­
hen Tallandschaft der »Enz-Nagold-Platten« als Le­
bensraum typischer, spezialisierter Tier- und Pflan­
zenarten insbesondere der vielfältigen Feuchtgebiets­
typen und wechselfeuchten Biotope sowie die Siche­
rung der kulturhistorisch einzigartigen Wässerwiesen 
und der sonnenexponierten Hänge mit den zahlrei­
chen Natursteiurnauern und Hecken. 

- für das Landschaftsschutzgebiet 

die Erhaltung der begleitenden Hangwälder sowie der 
unbewaldeten Hänge und Täler als landschaftlich prä­
gende und schützende Pufferbereiche für das Natur­
schutzgebiet. 

§ 4 

Verbote im Naturschutzgebiet 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils gültigen Fassung zu errichten oder der 
Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüh­
ren; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. fließende oder stehende Gewässer zu schaffen, zu 
beseitigen, zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt des Gebietes verändern; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 
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6. Plakate, Bild- oder Schrift tafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beumuhigen, sie zu fangen, 
zu verletzten oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen; 

11. außerhalb von eingerichteten und gekennzeichneten 
Feuerstellen Feuer anzumachen oder zu unterhal­
ten; 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun-
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. die Wege zu verlassen; 

14. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; 

15. Sport- und Freizeitobjekte aller Art zu betreiben; 

16. Dauergrünland umzubrechen; 

17. außerhalb von Ackerland Pflanzenbehandlungsmit -
tel zu verwenden; 

18. Gehölze, Hecken und Sträucher zu beseitigen oder 
zu zerstören (abgängige Obstbäume können durch 
Hochstämme ersetzt werden) ; 

19. zu reiten; 

20. Hunde frei laufen zu lassen; 

21. Christbaum- und Schmuckreisigkulturen und Vor­
ratspflanzungen von Sträuchern und Bäumen anzu­
legen. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe, daß in Trocken- und Feuchtbiotopen keine 
Fütterungs- und Kirrplätze sowie Wildäcker angelegt 
werden, Hochsitze oder Jagdkanzeln nur im oder am 
Wald sowie außerhalb von Feuchtgebieten in her­
kömmlicher Holzbauweise errichtet werden, keine 
Nisthilfen und Brutkörbe für Entenvögel aufgestellt 
werden und jährlich höchstens zwei Treibjagden statt­
finden. 

2. für die ordnungsmäßige Ausübung der Fischerei mit 
der Maßgabe, daß keine Fische gefüttert, keine Fisch­
teiche zusätzlich betrieben, keine gewässerfremden 
Fische eingesetzt und der artenmäßige Bestand nicht 
verändert wird; 

3. für die ordnungsmäßige landwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, aus­
genommen § 4 Abs. 2 Nr. 3,4,5,6,9,11,16 bis 18, 21; 

4. für die ordnungsmäßige forstwirtschaftliehe Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit 
der Maßgabe, daß nur standortgemäße, heimische 
Gehölze gepflanzt werden, die Altholzbestände mög­
lichst langfristig zu erhalten sind, möglichst natürlich 
und kleinflächig verjüngt wird, Kahlhiebe über 1 ha 
vermieden werden, Altholzinseln gefördert und ein­
zelne, sonnenexportierte Tothölzer erhalten werden, 
im Einvernehmen mit der Forstverwaltung auf die 
Ausstockung von Fichtenbeständen in der Talaue hin­
gewirkt und die standortgerechte natürliche Waldge­
sellschaft sukzessive im Bereich des Waldes wieder­
hergestellt wird; 

5. für die sonstige bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen und 
Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehenden Ein­
richtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandset­
zung; 

6. für Pflegemaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle an­
geordnet werden; 

7. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§ 6 

Verbote im Landschaftsschutzgebiet 

In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 
oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, ins­
besondere wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig ge­
stört, 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 

4. das Landschaftsbild nachteilig geändert oder die na­
türliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise be­
einträchtigt oder 

5. der Naturgenuß oder der besondere Erholungswert 
der Landschaft beeinträchtigt wird. 

§7 

Erlaubnisvorbehalt für das LandschaJtsschutzgebiet 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen Handlungen, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem be­
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können, der 
schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbe­
hörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende 
Handlungen: 
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1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Lan­
desbauverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
oder der Errichtung gleichgestellter Maßnahmen; 

2. Errichtung von Einfriedigungen; 

3. Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen 
Leitungen aller Art; 

4. Entnahme oder Einbringen von Steinen, Kies, Sand, 
Lehm oder anderen Bodenbestandteilen oder das 
Verändern der Bodengestalt auf andere Weise; 

5. Ablagerungen, soweit sie nicht zur zulässigen Nut­
zung des Grundstücks erforderlich sind; 

6. Anlegen oder Verändern von Straßen, Wegen, Plät­
zen oder anderen Verkehrswegen; 

7. Anlegen oder Verändern von Stätten für Sport und 
Spiel; 

8. Anlegen von Modellfluggeländen; 

9. Aufstellen von Wohnwagen oder Verkaufsständen 
außerhalb der zugelassenen Plätze und das mehrtä­
gige Zelten oder Abstellen von Kraftfahrzeugen; 

10. Anlegen, Beseitigen oder Ändern von fließenden 
oder stehenden Gewässern; 

11. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder 
Schrifttafeln ; 

12. Neuaufforstungen, Umwandlungen von Wald, An­
lage von Kleingärten oder die wesentliche Änderung 
der Bodennutzung auf andere Weise; 

13. Beseitigung von wesentlichen Landschaftsbestand­
teilen wie Bäumen, Hecken, Gebüsch, Feld- und 
Ufergehölzen (abgängige Obstbäume können ohne 
Erlaubnis durch Hochstämme ersetzt werden); 

14. Anlegen von Christbaum- und Schmuckreisigkultu­
ren und von Vorratspflanzungen von Sträuchern und 
Bäumen; 

15. Umbruch von Dauergrünland. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung 
Wirkungen der in § 6 genannten Art nicht zur Folge hat 
oder solche Wirkungen durch Auflagen, unter Bedin­
gungen, befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn 
dadurch erreicht werden kann, daß die Wirkungen der 
Handlungen dem Schutzzweck nur unwesentlich zuwi­
derlaufen. 

( 4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vor­
schriften notwendige Gestattung ersetzt, wenn diese mit 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde ergangen 
ist. 

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die 
nach anderen Vorschriften keiner Gestattung bedürfen, 
wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der Na­
turschutzbehärde ersetzt. Das gleiche gilt für Handlun­
gen, die unter Leitung oder Betreuung staatlicher Be­
hörden durchgeführt werden. 

§8 

Zulässige Handlungen im Landschaftsschutzgebiet 

§ 7 gilt im Landschaftsschutzgebiet nicht 

1. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke, 
ausgenommen Maßnahmen nach § 7 Abs. 2 Nr. 13, 14 
und 15, und die Anlage von Kleingärten; 

2. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung forstwirtschaftlicher Grundstücke; 

3. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd; 

4. für die ordnungsgemäße Nutzung, Unterhaltung und 
Instandsetzung der Grundstücke, Straßen, Wege, 
Plätze, Gewässer und Leitungen, ausgenommen Maß­
nahmen nach § 7 Abs. 2 NI. 13; 

5. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§9 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden in einem Pflege­
plan oder durch Einzelanorndung festgelegt, soweit sie 
Wald betreffen im Einvernehmen mit der höheren Forst­
behörde. 

§ 10 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG (für die Naturschutzgebiete durch die höhere, 
für das Landschaftsschutzgebiet durch die untere Natur­
schutzbehörde ) oder nach jagdrechtlichen Bestimmun­
gen Befreiung erteilt werden. 

§1l 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.l Nr.2 
NatSchG handelt, 

- wer in dem Naturschutzgebiet vorsätzlich oder fahrläs­
sig eine der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen 
Handlungen vornimmt, 

wer im Landschaftsschutzgebiet vorsätzlich oder fahr­
lässig 

1. entgegen § 22 Abs.3 NatSchG in Verbindung mit 
§ 6 dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die 
den Charakter des Gebiets verändern oder dem be­
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, 

2. entgegen § 7 dieser Verordnung ohne vorherige 
schriftliche Erlaubnis Handlungen vornimmt, die 
den Charakter des Gebietes verändern oder dem 
besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.2 Nr.4 
UagdG handelt, wer im Natur- und Landschaftsschutz-
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gebiet vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den §§ 4 und 
6 in Verbindung mit den §§ 5 Nr.1 und 8 Nr. 3 dieser 
Verordnung die Jagd ausübt. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

§13 

Außerkrafttreten 

Außer Kraft treten die Verordnungen des Landratsam­
tes Calw 

1. zum Schutz von Landschaftsteilen und Landschafts­
bestandteilen (Amtsblatt für den Kreis Calw vom 
4. September 1953) hinsichtlich des Landschaftsteiles 
»Bernecker See mit Ufer«, 

2. zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Calw vom 
23. April 1957 (,>Gesellschafter« vom 26. April 1957) 
hinsichtlich des Landschaftsteiles »Köllbachtal« und 

3. über den Landschaftsteil »Bruderbachtal« vom 
26. April 19,55 (»Gesellschafter« vom 7. Mai 1955), so­
weit sie sich auf den räumlichen Geltungsbereich der 
Natur- und Landschaftsschutzverordnung »Köllbach­
tal mit Seitentälern« bezieht. 

KARLSRUHE, den20. Dezember 1991 DR.MILTNER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 60a des Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBl. S. 654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19. November 1991 (GBl. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 NatSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungspräsidium Karlsruhe 
geltend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verlet­
zung begründen soll, ist darzulegen. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe über das N atur- und 

Landschaftsschutzgebiet 
}) Egenhäuser Kapf mit Bömbachtal « 

(Egenhausen und Altensteig, 
Landkreis Calw) 

Vom 20. Dezember 1991 

Auf Grund von §§ 21,22, 58 und 64 des Naturschutzge­
setzes (NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (GBL S.654), 
zuletzt geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 
19. November 1991 (GBl. S. 701), und der §§ 22 und 33 

des Landesjagdgesetzes (LJ agdG) in der Fassung vom 
20. Dezember 1978 (GBl.1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Egenhausen (Gemarkung Egenhausen) 
und der Stadt Altensteig (Gemarkungen Altensteig und 
Walddorf), Landkreis Calw, werden zum Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet erklärt. Das Schutzgebiet führt 
die Bezeichnung» Egenhäuser Kapf mit Bömbachtal «. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
150 ha. Es wird im wesentlichen begrenzt im SUden 
durch die Kreisstraße K 4339 (Walddorfer Straße), im 
Osten durch die Feldwege 858 und 1114/3, den Talacker­
waId, die Feldwege 765 und 731 und die Gemein­
degrenze Altensteig/Egenhausen, im Norden durch die 
Gemeindegrenze Altensteig/Egenhausen und im Westen 
durch die Feldwege 494, 509, 251, 600, 594, 575, 637 
(Denzweg), 644, 241 (Sindelstätter Weg), 752, 767, 777 
und 788. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 
rund 295 ha. Es umfaßt die Gewanne (ganz oder teil­
weise): 

a) der Stadt Altensteig, Gemarkungen Altensteig und 
Walddorf 

Bergacker, Feiling, Hagen, Hagenäcker, Hirschgra­
ben, Hochwald, Hubenäcker , KilIäcker, Kleewasen, 
Kohlgrube, Lange Äcker, Löchle, Obere Breite, 
Reute, Thlacker, Untere Breite, Weilerberg; 

b) der Gemeinde Egenhausen, Gemarkung Egenhausen 

Breite Äcker, Brühl, Dinkeläcker , Geiß äcker , Geiß­
wiesen, Heiligenäcker, Heilige Birken, Hinter den 
Gärten, Hofäcker, Hummelberg, Kugeläcker, Lo­
renzenwald, Rain, Röte, Rot, Scheibenrain, Schie­
tinger, Sindelstätt, Sol, Stöckach, Täschäcker, Tal­
wiesen. 

(3) Die genauen Grenzen des Schutzgebietes sind in ei­
ner Übersichtskarte im Maßstab 1: 25 000 mit durchge­
zogener roter Linie (Naturschutzgebiet) und mit durch­
gezogener grüner Linie (Landschaftsschutzgebiet) sowie 
in acht Detailkarten im Maßstab 1 : 2500 mit durchgezo­
gener roter, dunkelgrau angeschummerter Linie (N atur­
schutzgebiet) und mit durchgezogener hellgrau ange­
schummerter Line (Landschaftsschutzgebiet) eingetra­
gen. Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. Die 
Verordnung mit Karten wird beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe und beim Landratsamt Calw auf die Dauer 
von zwei Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung 
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dieser Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Ein­
sicht durch jedermann während der Sprechzeiten öffent­
lich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist 

- für das Naturschutzgebiet 

die Erhaltung, Entwicklung und Pflege der natur­
raumtypischen Landschaft der »Bösinger Wellenkalk­
platte«, der Wacholderheiden und Halbtrockenrasen 
als Lebensraum typischer, spezialisierter Tier- und 
Pflanzenarten sowie der zahlreichen Landschaftsele­
mente wie lichte Kiefernwälder, Hecken, Streuobst­
wiesen, Wirtschaftswiesen, Steinbrüche und Bachtä­
ler als Lebensraum für gefährdete und bedrohte Säu­
getiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Schmetter­
linge, Käfer und Hautflügler; 

- für das Landschaftsschutzgebiet 

die Sicherung des Landschaftsausschnitts Bömbach­
talaue mit den teilweise bewaldeten Hängen und 
schluchtartigen Seitentälern und der Hänge des Egen­
häuser Kapfes mit ihren Streuobstwiesen, Magerrasen 
und Hecken mit dem Ziel der Offen haltung der Aue 
als typische Teile der Schwarzwald-Randplatten und 
als notwendige Ergänzung und Puffer für das Natur­
schutzgebiet. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils gültigen Fassung zu errichten oder der 
Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüh­
ren; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. fließende oder stehende Gewässer zu schaffen, zu 
beseitigen, zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt des Gebiets verändern; 

5. Ablagerung jeder Art und jeden Umfangs vorzuneh­
men; Zwischenlagerung von Festmist ist auf land­
wirtschaftlich genutzten Grundstücken zulässig; 
ebenso die Zwischenlagerung von Grundstückser­
zeugnissen ; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten diesel' Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen; 

11. Feuer anzumachen oder zu unterhalten, die Ver­
brennung von Gehölzschnitt ist zulässig; 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun-
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. die Wege zu verlassen; 

14. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; 

15. Sport- und Freizeitobjekte aller Art zu betreiben; 

16. Dauergrünland umzubrechen; 

17. außerhalb von Ackerland Pflanzenbehandlungsmit­
tel zu verwenden; 

18. Gehölze, Hecken und Sträucher zu beseitigen oder 
zu zerstören, abgängige Bäume können durch ent­
sprechende Neupflanzungen ersetzt werden; 

19. zu reiten; 

20. Hunde frei laufen zu lassen; 

21. Schmuckreisigkulturen und Vorratspflanzungen von 
Sträuchern und Bäumen anzulegen. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe, daß Wildäcker nur auf aktuellen Ackerflä­
chen, Fütterungs- und Kirrplätze nur im Wald oder auf 
aktuellen Ackerflächen - ansonsten nur einvernehm­
lich mit der höheren Naturschutzbehörde - angelegt 
werden, Hochsitze oder Jagdkanzeln nur im Wald 
oder in Anlehnung an Baumgruppen in herkömmli­
cher Holzbauweise errichtet werden, Hunde nur zur 
gezielten Nachsuche freigelassen und nur zwei Treib­
jagden pro Jahr außerhalb der Vegetationsperiode 
durchgeführt werden; 
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2. für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, aus­
genommen § 4Abs.2Nr. 3,4,5,9,11,16,17,18 und 
21; 

3. für die ordnungsgemäße forstwirtschafltiche Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit 
der Maßgabe, daß nur standortgemäße, heimische 
Gehölze gepflanzt werden, die Altholzbestände mög­
lichst langfristig zu erhalten sind, möglichst natürlich 
und kleinflächig verjüngt wird, Kahlhiebe über 1 ha 
vermieden werden, Altholzinseln gefördert, einzelne 
sonnenexponierttl Tothölzer erhalten und natürliche, 
standortgerechte Waldgesellschaften sukzessive wie­
derhergestellt werden; auf § 17 NatSchG wird hinge­
wiesen; 

4. für die sonstige bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen und 
Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehenden Ein­
richtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandset­
zung; 

5. für Pflegernaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle an­
geordnet werden; 

6. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen; 

7. für Anlage und Betrieb einer Erddeponie der Ge­
meinde Egenhausen im östlichen Teil des Steinbruchs 
Faisst (maximal 30 vom Hundert der Grundfläche). 

§6 

Verbote im Landschaftsschutzgebiet 

In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 
oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, ins­
besondere wenn dadurch 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig ge­
stört, 

3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert, 

4. das Landsehaftsbild nachteilig geändert oder die na­
türliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise be­
einträchtigt oder 

5. der Naturgenuß oder der besondere Erholungswert 
der Landsehaft beeinträchtigt wird. 

§7 

Erlaubnisvorbehalt für das Lalldschaftsschutzgebiet 

(1) Im Landschaftsschutzgebiet bedürfen Handlungen, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem be­
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen können, der 
schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbe­
hörde. 

(2) Der Erlaubnis bedürfen insbesondere folgende 
Handlungen: 

1. Errichtung von baulichen Anlagen im Sinne der Lan­
desbauordnung in der jeweils geltenden Fassung 
oder der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen; 

2. Errichtung von Einfriedigungen; 

3. Verlegen oder Ändern von ober- oder unterirdischen 
Leitungen aller Art; 

4. Entnahme oder Einbringen von Steinen, Kies, Sand, 
Lehm oder anderen Bodenbestandteilen oder das 
Verändern der Bodengestalt auf andere Weise; 

5. Ablagerungen, soweit sie nicht zur zulässigen Nut­
zung des Grundstückes erforderlich sind; 

6. Anlegen oder Verändern von Straßen, Wegen, Plät­
zen oder anderen Verkehrswegen; 

7. Verändern von Stätten für Sport und Spiel; 

8. Aufstellen von Wohnwagen oder Verkaufsständen 
außerhalb der zugelassenen Plätze und das mehrtä­
gige Zelten oder Abstellen von Kraftfahrzeugen; 

9. Anlegen, Beseitigen oder Ändern von fließenden 
oder stehenden Gewässern; 

10. Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder 
Schrifttafeln ; 

11. Neuaufforstungen, Umwandlungen von Wald, An­
lage von Kleingärten oder die wesentliche Änderung 
der Bodennutzung auf andere Weise; 

12. Beseitigen von wesentlichen Landschaftsbestandtei­
len wie Bäumen, Hecken, Gebüsch, Feld- und Ufer­
gehölzen; 

13. Anlegen von Schmuckreisigkulturen und Vorrats-
pflanzungen von Sträuchern und Bälunen. 

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wir­
kungen der in § 6 genannten Art nicht zur Folge hat oder 
solche Wirkungen durch Auflagen, unter Bedingungen, 
befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn dadurch 
erreicht werden kann, daß die Wirkungen der Handlun­
gen dem Schutzzweck nur unwesentlich zuwiderlaufen. 

( 4) Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vor­
schriften notwendige Gestattung ersetzt, wenn diese mit 
Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde ergangen 
ist. 

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die 
nach anderen Vorschriften keiner Gestattung bedürfen, 
wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der Na­
turschutzbehörde ersetzt. Das gleiche gilt für Handlun­
gen, die unter Leitung oder Betreuung staatlicher Be­
hörden durchgeführt werden. 

§8 

Zulässige Handlungen im Landschaftsschlllzgebiet 

§ 7 gilt im Landschaftssehutzgebiet nicht 

1. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke, 
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ausgenommen Maßnahmen nach § 7 Abs. 2 Nr.12 und 
'13 und die Anlage von Kleingllrten; 

2. für die Nutzung im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung forstwirtschaftlicher Grundstücke; 

3. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd; 

4. für die ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, 
Wege, Plätze, Gewässer und der rechtmäßigerweise 
bestehenden Einrichtungen, ausgenommen Maßnah­
men nach § 7 Abs.2 Nr.12; 

5. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§ 9 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

Schutz- und Pflegernaßnahmen werden in einem Pflege­
plan oder durch Einzelanordnung festgelegt, soweit sie 
Wald betreffen im Einvernehmen mit der höheren Forst­
behörde. 

§1O 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG (für das Naturschutzgebiet durch die höhere, 
für das Landschaftsschutzgebiet durch die untere Natur­
schutzbehörde ) oder nach jagdrechtlichen Bestimmun­
gen Befreiung erteilt werden. 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.1 Nr.2 
NatSchG handelt, 

- wer in dem Naturschutzgebiet vorsätzlich oder fahrläs­
sig eine der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen 
Handlungen vornimmt, 

- wer im Landschaftsschutzgebiet vorsätzlich oder fahr-
11lssig 

1. entgegen § 22 Abs. 3 NatSchG in Verbindung mit § 6 
dieser Verordnung Handlungen vornimmt, die den 
Charakter des Gebiets verändern oder dem besonde­
ren Schutzzweck zuwiderlaufen, 

2. entgegen § 7 dieser Verordnung ohne vorherige 
schriftliche Erlaubnis Handlungen vornimmt, die den 
Charakter des Gebietes verllndern oder dem besonde­
ren Schutzzweck zuwiderlaufen können. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.2 Nr.4 
LJagdG handelt, wer in dem Natur- und Landschafts­
schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig entgegen den 
§§ 4 und 6 in Verbindung mit den §§ 5 Nr.1 und 8 Nr. 3 
dieser Verordnung die Jagd ausübt. 

§ 12 

lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 
gungsfrist in Kraft. 

nach Ablauf der Ausle-

§13 

Außerkrafttreten 

Die Verordnung des Landratsamts Ca~w zum Schutz des 
Landschaftsteils » Egenhäuser Kapf« vom 1. April 1969 
(Kreisnachrichten vom 10. April 1969) und die Verord­
nung des Landratsamts Calw zum Schutz des Land­
schaftsteils » Unteres Bömbacher Tal« vom 4. September 
1953 treten außer Kraft. 

KARLSRUHE, den 20. Dezember 1991 DR.MILTNER 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 60a des Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBL S. 654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19.November 1991 (GBI. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 NatSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungsprllsidium Karlsruhe 
gelten gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verlet­
zung begründen soll, ist darzulegen. 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Naturschutzgebiet 

)} Vordere Hohbachwiesen« 

Vom 23. Dezember 1991 

Auf Grund von §§ 21, 58 und 64 des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) vom 21. Oktober 1975 (GBL S. 654), zuletzt 
geändert durch das Biotopschutzgesetz vom 19. Novem­
ber 1991 (GBL S. 701), und der §§ 22 und 33 des Landes­
jagdgesetzes (LJagdG) in der Fassung vom 20. Dezem­
ber 1978 (GBL 1979, S.12) wird verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Urbach, Rems-Murr-Kreis, werden zum 
Naturschutzgebiet erkläli. Das Naturschutzgebiet führt 
die Bezeichnung »Vordere Hohbachwiesen«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
12,5 ha. Es umfaßt nach dem Stand vom 12. Dezember 
1991 auf dem Gebiet der Gemeinde Urbach, Gemar­
kung Unterurbach, Rems"Murr-Kreis, 

die Flurstücke Nm. 

3172/4 (VVeg) , 3172/3, 3242, 3250/1, 3250/2, 3251, 
3253/1, 3253/2, 3254/2 (Weg), 3255, 3255/1 (Weg), 
3256-3264, 
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Teile der Flurstücke Nrn. 1789 (GV), 3218, 3250 (Weg), 
3252,3254,3254/1 (Weg), 3262/1 (Weg), 3336 (Wa 2). 

(2) Das Schutzgebiet ist in einer Übersichtskarte des Re­
gierungspräsidiums Stuttgart vom 12. Dezember 1991 im 
Maßstab 1 : 25 000 schwarz umgrenzt und flächig rot an­
gelegt, sowie in einer Flurkarte des Regierungspräsi­
diums Stuttgart vom 12. Dezember 1991 im Maßstab 
1 : 2500 schwarz umgrenzt und rot angeschummert einge­
tragen. Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. 
Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungspräsi­
dium Stuttgart in Stuttgart und beim Landratsamt Rems­
Murr-Kreis in Waiblingen auf die Dauer von drei Wo­
chen, beginnend am achten Tag nach Verkündung dieser 
Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich 
ausgelegt. 

(3) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 2 Satz 3 bezeichneten Stel­
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist 

- die Erhaltung und Förderung der mageren, blüten­
bunten Salbeiglatthaferwiesen und Magerwiesen mit 
ihrer typischen Flora und Fauna, darunter mehrere 
stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten; 

- die Erhaltung und Förderung des stufig aufgebauten, 
sehr schön ausgeprägten Waldmantels mit wertvollen 
Pflanzenbeständen ; 

- die Erhaltung eines naturnahen Bachabschnittes mit 
begleitenden Ufergehölzen ; 

- die Erhaltung des schönen Landschaftsbildes mit offe­
nen Wiesen, kombiniert mit einzelnen Gehölzgrup­
pen und einem schön ausgeprägten Waldmantel als 
Teile einer stark besuchten Erholungslandschaft. 

§4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen ver­
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver­
änderung des Schutzgebietes oder seiner' Bestandteile, 
zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträch­
tigung der wissenschaftlichen Forschung führen können. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder 
der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzu­
führen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanla­
gen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen 
dieser Art zu verändern; 

3. die Bodengestalt zu verändern; 

4. Entwässerungs- oder andere Maßnahmen vorzuneh­
men, die den Wasserhaushalt des Gebiets verändern, 
sowie Gewässer zu verunreinigen; 

5. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern; 

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen; 

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu ent­
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

8. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzu­
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschä­
digen oder zu zerstören; 

9. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu än­
dern; 

10. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahr­
zeuge oder Verkaufsstände aufzustellen oder Erho­
lungseinrichtungen aller Art anzulegen; 

11. Feuer anzumachen; 

12. ohne zwingenden Grund Lärm, Luftverunreinigun-
gen oder Erschütterungen zu verursachen; 

13. die Wege zu verlassen; 

14. außerhalb der Wege zu reiten; 

15. Modellflugzeuge oder andere Luftfahrzeuge zu star­
ten oder zu landen; 

16. Hunde außerhalb von Wegen laufen zu lassen. 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

§ 4 gilt nicht 

1. für die ordnungsmäßige Ausübung der Jagd unter Be­
achtung des Schutzzweckes und mit der Maßgabe, daß 
die Anlage von Wildäckern, Futterstellen und Kirr­
plätzen üntersagt ist und durch die Jagdausübung, die 
Errichtung oder den Betrieb jagdlicher Einrichtungen 
wertvolle Pflanzenbestände . und Tiervorkommen 
nicht beeinträchtigt werden; 

2. für die ordnungsmäßige landwirtschaftliche Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang als 
extensiv bewirtschaftete Wiesen und mit der Maß­
gabe, daß die Verbote der Pflanzenschutz-Anwen­
dungsverordnung vom 19. Dezember 1980 (BGBI. I 
S. 2335), zuletzt geändert durch die Änderungsver­
ordnung vom 21. März 1986 (BGBl. I S. 363), zu be­
achten sind; 

3. für die ordnungsmäßige forstwirtschaftliehe Nutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit 
der Maßgabe, daß der vorhandene naturnahe Laub­
holztrauf zu erhalten ist; 



Nr.5 GB1.1992 111 

4. für die sonstige, bisher rechtmäßigerweise ausgeübte 
Nutzung der Grundstücke, Gewässer, Straßen und 
Wege sowie der rechtmäßigerweise bestehenden Ein­
richtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandset­
zung; 

5. für Pflegernaßnahmen, die von der höheren Natur­
schutzbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle -
im Wald im Einvernehmen mit dem zuständigen Staat­
lichen Forstamt - angeordnet werden; 

6. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil­
derungen. 

§ 6 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach § 63 
NatSchG Befreiung erteilt werden. 

§7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Abs.1 Nr.2 
NatSchG handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vor­
sätzlich oder fahrlässig eine der nach § 4 in Verbindung 
mit § 5 dieser Verordnung verbotenen Handlungen vor­
nimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs.2 Nr.4 
UagdG handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vorsätz­
lich oder fahrlässig entgegen § 4 in Verbindung mit § 5 
Nr.1 dieser Verordnung die Jagd ausübt. 

§ 8 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Na­
turdenkmalverordnungen Nr.215 »Orchideenvorkom­
men am alten Weg zum Eulenhof« und Nr.216 »Vor­
kommen des Salep Knabenkrauts« des Landratsamtes , 

Rems-Murr-Kreis vom 23. August 1979, veröffentlicht in 
der Backnanger Zeitung, der Fellbacher Zeitung, der 
Murrhardter Zeitung, den Schorndorfer Nachrichten, 
der Waiblinger Kreiszeitung, der Welzheimer Zeitung 
und der Winnender Zeitung vom 14. September 1979, 
außer Kraft. 

STUTIGART, den 23. Dezember 1991 

Verkündungshinweis: 

In Vertretung 
DR. RApp 

Gemäß § 60 ades Naturschutzgesetzes (NatSchG) vom 
21. Oktober 1975 (GBl. S.654), zuletzt geändert durch 
das Biotopschutzgesetz vom 19. November 1991 (GBl. 
S. 701), ist eine Verletzung der in § 59 N atSchG genann­
ten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach Erlaß der Verord­
nung schriftlich beim Regierungspräsidium Stuttgart gel­
tend gemacht wird; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. 

Berichtigung der Verordnung des 
Innenministeriums über die 

Kassenführung der Gemeinden 
(Gemeindekassenverordnung - GemKVO) 

vom 26. August 1991 (GBl. S. 598) 

1. In § 5 Abs. 3 Satz 2 muß es anstatt »Dienststelle oder 
Gemeinde« richtig lauten »Dienststelle der Ge­
meinde«. 

2. In § 23 Abs.2 muß es anstatt »automatisierten Buch­
führung« richtig lauten »Speicherbuchführung«. 

3. In § 34 Abs.3 Satz 4 ist der Strichpunkt durch einen 
Punkt zu ersetzen. Der entsprechende Textabschnitt 
lautet richtig: »Die Verfilmung von Fremdbelegen 
muß farbecht erfolgen. Bevor eine solche Regelung 
zugelassen wird, ist die für die überörtliche Prüfung 
zuständige Stelle zu hören. «. 
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Staatsministerium Baden-Württemberg, 
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Postvertriebsstück Gebühr bezahlt 
GESETZBLATI FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 
Postfach 104363, 7000 Stuttga~t 10 E 3235 A 

Staatsministerium, Reg.Oberinspektorin Johanna Zänger 
Fernruf (0711) 2153-302. 

VERTRIEB 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, 
Postfach 104363, 7000 Stuttgart 10. 

DRUCKEREI 
Offizin Chr. ScheufeIe in Stuttgart. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 60 DM. Mehrwertsteuer 
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103444 

wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 7 0 0 0 S TUT T GAR T 1 0 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN 
Einzelausgaben werden durch die VersandsteIle des Gesetzblattes, Staats­
anzeiger für Baden-Württemberg GmbH, Postfach 104363, 7000 Stutt­
gart 1O(Rotebühlstraße64A, 7000Stuttgart 1),Fernruf(0711) 647-2727, 
abgegeben. Preis dieser Ausgabe bei Barzahlungoder Voreinsendungdes 
Betrages auf das Postgirokonto Nr. 60330-709 beim Postgiroamt Stutt­
gart (BLZ 60010070) 9,50 DM (einschließlich Porto und Versand­
kosten). Mehrwertsteuer wird nicht erhoben. 

Einband­
decken 1991 

VersandsteIle 
des Gesetzb1attes für 
Baden-Württemberg 

Postfach 104363 
7000 Stuttgart 10 

Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 7,- DM einschließlich Porto und 

Verpackung. 

Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren. 

Lieferung nur nach Vorauszahlung des Betrages auf das Postgirokonto 603 30 -709 

PGA Stuttgart (BLZ 60010070) der VersandsteIle des Gesetzblattes, Postfach 

104363,7000 Stuttgart 10. 

Auf der Überweisung, die als Bestellung gilt, bitte ausdrücklich vermerken» Einband­

decke 1991«; eine zusätzliche schriftliche Mitteilung ist dann überflüssig. 

Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 1992. 

Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 1991 wird den Beziehern im 

März 1992 kostenlos zugesandt. 


